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Ueberblick des badiſchen Verfaſſungslebens , mit beſon⸗

8Uderer Rückſicht auf die Richtung und

der Parteien in der zweiten Kammer

A. v. Soiron
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auf unſere Zukunft wirker den Vorgängen

Fahrer Ur 8PNorfaſu
Jahren unſeres Verfaſſu en

bekannt ; es fehlt diegern nur einzelne Momente

innern Zuſammenhangs ; dieſe iſt aber um ſo nöthiger , weil ſich

jeht Alles in Parteien ſcheidet und man vor der Entſchließung ,
wiſſen muß :welcher Partei man beitreten und angehören will

was hat jede einzelne Partei gewoll

jede Parteiget han
* R AtwartuDie Beantwortuns

dieſes Aufſatzes ; beginnen wir mi

erſten Landtag ( 1819 —1820 ) .

be wurde am 22 . April 1819 durch Seine

n Großherzog Ludwig perſönlich eröffnet .

nungsrede berechtigte das Volk zu den ſchönſten Erwartungen ; ſie

Derſel

Hoheit de

enthielt folgende bedeutungsvolle Stellen :

Ich konIch kon

Beifall aufgenommen wurde .

Heilig ſei uns der Sinn , ſowie der Wortlaut der Verfaſſungs —

urkunde ! in ihren Grenzen können und wollen wir des

Vaterlandes Wohl ſuchen und auf ewige Zeiten begründen

19

STa on große Intereſſe , welches das In - und Ausland

ba en Jahren genom —

chtfertigen , auch einen Blick in die Vergangenheit

ihr hat ſich die Gegenwart entwickelt

ulein , ſondern Vergangenheit und Gegenwart werden

den meiſten jüngern Bür —

te dem Verlangen nicht widerſtehen , eine Verfaſſung

baldmöglichſt ins Leben zu rufen , die von dem Vaterlande mit ſo

einſtimmigem Dank und vom Auslande ſelbſt mit allgemeinem
8
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Ich werde Gerechtigkeit und Ordnung mit Kraft handhaben

und die Conſtitution bis auf den letzten Buchſtaben

gewiſſenhaft erfüllen , darauf gebe ich Ihnen hier mein

heiliges Fürſtenwort .

Derſelbe Sinn ſprach ſich in der Rede des Staatsminiſters

von Berſtett aus . Er beurkundete die richtigſte Auffaſſung von

der wichtigen Stellung der Volksrepräſentanten , indem er ſagte :

Ein feierliches Gefühl ergreift und erhebt mich , indem ich zu den

Stellvertretern des Landes rede , denn es iſt mir , als vernähme

das ganze Volk meine Worte .

Er rief der Ständeverſammlung zu :

Das allgemeine Wohl entflamme unſere Herzen !

und ſchloß mit der Verſicherung : Seine Königliche Hoheit der

Großherzog habe Sich Seinen großen Vater Carl Fried⸗
rich zum Vorbild gewählt , Ihn , der in eigenhändiger

Schrift an den Baden - Badenſchen Geheimen Rath die Worte

gerichtet :
es müſſe ein unumſtößlicher Grundſatz bei unſern

ſpäteſten Nachkommen bleiben , daß das Glückedes

Regenten von der Wohlfahrt ſeines Landes un⸗

zertrennlich ſei .

Die Staatsregierung kam der zweiten Kammer vertrauens —

voll entgegen .

Sie übergab derſelben den Entwurf einer Geſchäftsord —

nung mit dem Bemerken , daß ſie nur dasjenige als unabänder —

liche Grundlage betrachten werde , was ſchon in der Verfaſſungs —
urkunde feſtgeſetzt ſei , im Uebrigen aber der Kammer freien Spiel —

raum laſſen wolle .

An dieſem Landtage wurde der Entwurf eines freiſinnigen und

gründlich bearbeiteten Gemeindegeſetzes , eine neue Zollord —

nung und ein Geſetz über Aufhebung der Leibeigenſchaft
und der noch in die Staatskaſſe fließenden Leibeigenſchafts⸗

abgaben vorgelegt .

Die zweite Kammer beſtand aus Männern , die alle den

aufrichtigſten , beſten Willen mitbrachten und von denen ſich viele

durch tiefen Blick in die Verhältniſſe des Landes , durch warmen

Eifer für Verbeſſerung unſerer Zuſtände , durch praktiſchen Verſtand

in Auffindung der rechten Mittel und durch edle , kräftige Geſin⸗

nungen auszeichneten .

Es beweiſen dieß die vielen Motionen , die von ihnen aus⸗
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giengen , und von denen wir nur die wichtigern , als : auf Preß⸗

freiheit , Einführung der Geſchworneng erichte , Tren —

nung der Juſtiz von der Ad miniſtration und Einführung

des öffentlichen , mündlichen Verfahrens in bürger⸗

lichen und peinlichen Rechtsſachen , auf ein Geſetz über

Verantwortlichkeit der Miniſter , Abſchaffung der

Frohnden , Abſchaffung der Zehnten , Aufhebung

der Manumiſſionsgelder in den ſtandesherrlichen

Gebieten , Verbeſſerung des Amtsreviſor
—

und Abſchaffung des Scribentenweſens , Beſſerſtel⸗

lung der Schullehrer , Verminderung des —
Wildſtandes , Errichtung von „ und Spar⸗

kaſſen auf dem Lande , auf ein Geſetz gegen den Zins⸗

wucher , auf Handelsfreiheit , V 4 — der Rechts —⸗

verwaltung , Einführung gleichen Maaßes und Ge —

wichts , Abſchaffung der Vermögensconfiscationen ,

auf Behauptung der geſetzmäßigen Freiheit und

Selbſtſtändigkeit der katholiſchen Kirche gegen aus —

wärtige Aufh ebung der körperlichen Züch —

tigung , über Stud erfreiheit , 888 wollen .

Faſt alle dieſe 38 wurden umfaſſend berathen und theils

einſtimmig , theils mit großer Stimmenmehrheit angenommen .

Der bedeutendſten , wenigſtens hinſichtlich ihrer Folgen ,

müſſen wir beſonders gedenken . Es war dieß der Antrag auf

Bitte um Nichtvollziehung des Standes - und Grund —

herrlichkeitsedikts vom 16 . April 1819

Zur Geſchichte dieſes Edikts muß Folgendes vorangeſchickt werden .

Die Verhältniſſe der ehemaligen Reichsfürſten und Grafen ( nach

ihrer Mediatiſirung Standesherren ) und der ehemaligen Reichs —

ritter ( Grundherren ) waren urſprünglich durch das dritte und vierte

Conſtitutionsedikt vom 22 . Juli 1807 geordnet worden . Durch dieſe

Edikte waren den Standes - und Grundherren verſchiedene Rechte

und unter dieſen auch die Gerichtsbarkeit zugeſtanden .

Durch Edikt vom 14 . Mai 1813 hatte aber Großherzog Carl

e ſtandes - und grundherrliche Gerichtsbarkeit wieder aufgehoben .

Nun war durch den Artikel 14 der Bundesakte den Standes —

und Grundherren die Ausübung der bürgerlichen und

peinlichen Gerechtigkeitspflege und außerdem Be —

freiung von der Militärdienſtpf flichtigkeit garantirt

In Folge dieſes Vorbehalts war ein Edikt vom 23 . April 1818

19 *



erlaſſen worden , und hinſichtlich deſſelben in §. 23 der Verfaſſungs —

de geſagt
7 R ( ſaun „ iee 6 aun 4 2Die Berechtigungen , die durch das Edikt vom 23. April 181

urkun

den dem Großherzogthum angehörigen , ehemaligen Re Natggudesſtanden
N M 3 8 GrAi * · Jyvitterſ Jerund Mitgliedern der vormaligen unmittelbaren Reichsritterſchaft ver

liehen worden ſind , bilden einen Beſtandtheil

Das genannte Edikt vom 23. April 1818 war von den Stan⸗
＋des - und Grundherren nicht angenommen , dieſelben hatten vielmehr

beim Bundestag dagegen proteſtirt . Am 21. April 1819 , Einen

* vor Eröffnung der Ständeverſamml

weiteres Edikt im nämlichen Betreff unterm Datum desaber ei

16 Ap rils 1819 verkündet worden

Dieſes Edikt „ nz zu Gun des Adels ergangen und ees
waren durch daſſ dem früher udſäßigen Adel und den ſoge —

nannten Vogtsjunkern , deren der Art . 14 der Bundesakte gar nicht

erwähnt , dieſelben Rechte eingeräumt , wie den ehemaligen Reichs —

rittern .

Mochte man nun auch zugeben , daß dem ehemaligen Reichsadel

kraft des §. 14 der Bundesakte die ihm garantirten Rechte gebühr

ten , ſo enthält doch derſelbe Artikel den

„ Dieſe Rechte werden jedoch nur unch Vorſchrift der Landes —

geſetze ausgeübt “

Es war alſo nichts gewiſſer , als daß die Anſprüche des Adels

durch ein Geſetz zu reguliren waren , was ſich auch ohne

den Beiſatz zum Art . 14 der Bundesacte bei der Wichtigkeit der

Sache von ſelbſt verſtanden hätte

Ein Geſetz konnte aber nach Verkündung und Annahme der

Verfaſſung durch Vornahme der Wahlen von Seiten des Volks

ohne Mitwirkung der Kammern nicht erlaſſen werden ; es war ſomit

das ſpäter verkündete Edikt vom 16. April 1819 als nicht auf ver —

faſſungsmäßigem Wege erlaſſen zu betrachten .

Hierüber war man auch in der zweiten Kammer einig . Allein die

Regierung vertheidigte das angegriffene Edikt , worauf die Kammer

mit 56 gegen 2 Stimmen ausſprach :

„ daß das Standes - und Gnnbhedeshue Wbin vom 16 . April

1819 als im verfaſſungsmäßigen — nicht zu Stande gekommen ,

eine rechtliche Giltigkeit nicht habe

und mit 57 gegen eine Stimme hierauf in der nämlichen

Sitzung der weitere Beſchluß gefaßt :

„ Seine Königliche Hoheit den Großherzog zu bitten , das genannte
—
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Edikt als auf verfaſſungsmäßigem Wege nicht entſtanden und alſo
Eoil

mit rechtlicher Giltigkeit nicht verſehen , nicht in Wirkſamkeit treten

zu laſſen “

Der Erfolg war , daß das Edikt nie zum Vollzug kan

Dieſe zur Aufrechthaltung der Verfaſſung nothwendigen Beſchlüſſe ,

ſo wie die Motionen auf Aufhebung der Herrenfrohnden

und des Zehnten konnten natürlich dem Adel nicht gefallen .

In einem Commiſſionsbericht der erſten Kammer über die Beſchlüſſe

Dder zweiten Kammer hinſichtlich des Adelsedi

lutionsmännern , von einer Partei , bei welcher es zuletzt immer auf

wurde von „ Revo —

8
Umſturz und Einebnung abgeſehen ſei “ geſprochen , ſo daß ſich die

zweite Kammer genöthigt ſah, zu Protokoll niederzulegen , daß ſie

ſolche Ausfälle gegen ihre Mitglieder mit Indignation vernommen

und ſolche für durchaus unwahr und angedichtet erklären müſſe

Schon dieſe Angriffe des Adels hatten nachtheilig auf das vorher

freundliche Verhältniß der Regierung zur zweiten Kammer gewirkt .

Es kam aber noch hinzu , daß die zweite Kammer und die Regierung

über einzelne Poſitionen des Budgets ſich nicht vereinigen konnten .

Die zweite Kammer glaubte bei dem vorhandenen laufenden

Deficit von mehr als 400,000 fl . , bei der Erſchöpfung aller Mittel

des Volks durch die langen Kriegsjahre , ſich die ſtrengſte Spar —

ſamkeit zur Pflicht machen zu müſſen . Sie ſetzte dem Wunſch

der Regierung gemäß zwar die Civilliſte des Großherzogs auf

725,000 fl . feſt , bewilligte aber für Appanagen und Wittwengehalte

ſtatt 450,000 fl . nur 340,000 fl

Auch bei dem Budget des Miniſteriums der auswärtigen

Angelegenheiten kam es zu unangenehmen Berührungen zwi⸗

ſchen der Regierung und der zweiten Kammer , indem dieſe ſich nicht

von der Nothwendigkeit der koſtſpieligen Geſandtſchaften bei den

größeren Höfen überzeugen konnte und deshalb für das Jahr 1820

die Erſparung von 66,000 beſchloß .

Ebenſo wurde das Kriegsbudget ſtatt mit 1,700,000 fl. nur

mit 1,511,052 fl . bewilligt .

Schon während der Verhandlungen über das Budget wurde eine

höchſte Entſchließung vom 21 . Juli in der Kammer verkündet , nach

welcher die Ständeverſammlung am 28 . deſſelben Monats vertagt

werden würde

Im Vertagungsreſcript vom 26 Juli findet ſich gerügt , daß inner⸗

halb drei Monaten nicht alle Vorlagen der Regierung , namentlich

das ( erſt am 10 . Mai vorgelegte ) Finanzgeſetz nicht erledigt
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worden , daß dieſe Zögerungen durch unzarte Bemerkungen über

wohlerworbene Rechte herbeigeführt worden ſeien , daß ein großer

Theil der Ständeverſammlung ( die erſte Kammer ) mäßigere und

ſchonendere Geſinnungen geäußert , daß man erwarte , ſolche Geſin —

nungen würden bei der Wiedereröffnung der Ständeverſammlung ein

weiteres Feld gewinnen .
Die Abgeordneten wurden bei ihrer Heimkehr vom Vo mit

Jubel empfangen , das Miniſterium ſandte ihnen aber eine —
ordnung nach , die jeden Verkehr zwiſchen ihnen und ihren

Wahlmännern unterſagte . Einzelne wurden unter polizei —

liche Aufſicht geſtellt , Staatsdiener unter ihnen verſetzt .

Am 26 . Juni 1820 fand die Wiedereröffnung der Ständever —

ſammlung ſtatt .
In ſeiner Eröffnungsrede wies Staatsrath Reinhard auf die

bereits erzielten , kleinen Erfolge des Zuſammenwirkens von Regie —

rung und Volk ( nämlich die Aufhebung der Perſonallaſten der ehe —

maligen Leibeigenſchaft , die Aufhebung des Trott - und Kelterweins

die Erweiterung der Poſteinrichtungen u. dgl . ) hin . Er verſicherte ,

daß das Gleichgewicht zwiſchen laufender Einnahme und Ausgabe
im Staat

weme
bei ſtrenger Erhaltung des Inſtituts der Amor —

tiſationskaſſe , des Schuldenſtandes und des Stammvermögens be —

ſtimmt ae ſei und wünſchte Mäßigung und Billigkeit der

Geſinnungen
Am Tag nach der Eröffnung zeigte der nämliche Regierungs —

kommiffär der zweiten Kammer an , daß der Vorſtand des Oberhof —

berichtet habe , wie diejenigen Mitglieder jener oberſten Ge —

chtsſtelle , welche zugleich landſtändiſche Deputirte ſeien , ohne Nach —

für die dortige Juſtizadminiſtration , ihren Poſten niicht zugleich

verlaſſen könnten . Schon früher habe das Miniſte inern

vorgetragen , daß von den beiden Rechtslehrer er hohen Schule

in Freiburg , welche Mitglieder der Ständeverſa . — ſeien ( von

Rotteck als Mitglied der erſten und Duttlinger als Mitglied der

zweiten Kammer ) wenigſtens der eine oder der andere unentbehrlich

und der Abgang beider mit Ausführung des Lehrplans unverträglich
ſei . Es habe daher den Oberhofgerichtsräthen von

—
ſte in ,

Föhrenbach und Fetzer , ſowie dem Profeſſor Duttlinger
der Urlaub verweigert werden müſſen .

Zugleich wurde als nachträgliche Beſtimmung zur Wahlord

nung von der Regierung folgender Zuſatz vorgeſchlagen :

„ Fällt die Wahl auf ein Individuum , das in Gefolge eines

gl
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Dienſtes oder Contraktverhältniſſes zum Beſuche des Landtags der

Einwilligung eines Dritten bedarf , ſo iſt ſogleich unter Beobachtung

gleicher Normen ein Erſatzmann zu wählen .

Gegen dieſe Urlaubsverweigerungen ſprachen ſich ſo⸗

gleich mehrere Mitglieder der zweiten Kammer ſo energiſch aus ,

daß eine kleine Diskuſſion dem allein paſſenden Beſchluß der Ver —

weiſung in die Abtheilungen voranging .

Als der Gegenſtand berathen war und der Bericht erſtattet wer

den ſollte , erklärte der Berichterſtatter , es ſeie w inſchenswerth , daß

vorher die Regierungskommiſſion Seine Königliche Hoheit den

Großherzog veranlaſſen moͤge, die noch fehlenden Mitglieder der

Kammer , die keinen Staatsu

halten , ſchleunigſt einberufen zu laſſen .

Hierauf erhob ſich Staatsrath Reinhard und erklärte :

„ Seiner Königlichen Hoheit ſei über dieſen Wunſch der zweiten

Kammer bereits Bericht erſtattet worden . Die ge in

ſion habe durch dieſe Beſchleunigung einer heiligen Pflicht und ihrer

ändeverſammlung zu entſprechen geglaubt

aub zum Eintritt in die Kammer er

Stellung zu der verehrten S

und ſie ſchätze ſich glücklich , derſelben in Gefolge beſondern höchſten

Auftrags eröffnen zu dürfen , daß unverweilt und wo mos glich noch

am nämlichen Tage die nöthigen Befehle abgiengen , um durch dien⸗

liche Geſchäftsvorſorge die ſchleunige Ankunft der noch abweſenden

mit Staatsurlaub noch nicht verſehenen Deputirten zu bewirken .

Auch hätten Seine Königliche Hoheit der Großherzog zu der

weitern Erklärung gnädigſt ermächtigt , daß der vorgeſchlagenen Mo —

difikation der Wahlordnung durchaus keine Folge gegeben werden

ſolle . Sie werde daher hiermit förmlich zuru ckgenommen . “

Die Kammer votirte einſtimmig eine Dankadreſſe an den

G 28 erzog und Vertrauen war wieder hergeſtellt .

Die Gemeindeordnung wurde in einer neuen Redaction

„ in welcher hauptſächlich die Bemerkungen der Commiſſion

berückſichtigt waren . Von allen Abänderungen die wichtigſte
im

war die , daß in Uebereinſtimmung mit der Commiſſion und im

Wüeee mit dem erſten Entwurf an dem Unterſchied zwiſchen

Orts - und Schutzbürgern feſtgehalten wurd Die Kammer nahm

dieſe ' Abänderung mit entſchiedener Stimmenmehrheit an —ſo groß

war die Macht des Gewohnten gegen das in der Verfaſſung ge —

heiligte Gebot der Gleichheit aller badiſchen Staatsbürger vor dem

Geſetz , ſelbſt bei anerkannt freiſinnigen Männern

Während dieſes Landtags wurden ferner folgende Geſetze voll —
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ſt ã ndig berathe 1 Herabſetzung der Capitulationszeit

bei der Infanterie auf 6 , bei der Cavallerie und Artillerie auf 8

Jahre , wobei die Regierung verſprach , die Cap r
im Allgemeinen auf 6 Jahre zu beſtimmen ; 2. über g
des ſtändiſchen Ausſchuſſes bei Anleihen der Amortiſationskaff
3. über Aufhebung der aus der Leibeigenſchaft herrührenden Abgaben ;
4. über Ablösbarkeit der Herrenfrohnden ; 5. über Verantwortlichkeit
der Miniſter und höchſten Staatsbeamten

Bei der Diskuſſion über das letzte dieſer Geſetze brachte die
Kammer das Miniſterialverbot gegen den Verkehr zwiſchen
ordneten und ihren Wahlmännern mißbilligend zur Sprache ;

Gegenſtand wurde aber verlaſſen , nachdem Staatsrath Reinhard
erklärt hatte :

„ Die eigentlichen Motive jener Verordnung ſeien ihm zwar nicht
bekannt und lägen außer ſeinem Geſchäftskreis . Er Ippellire aber
an das eigene Gefühl ſämmtlicher Deputirten , ob das dermalige
Verhältniß , in dem ſich nur Wohlwollen und Ergebenheit

ſpreche , einer Beſorgniß Raum gebe und ob nicht das

Vertrauen , welches ſich im ganzen Laufe der Sitzung zwiſchen

Regierung und Ständen ſo lebhaft

und mit Beſtimmtheit das Gegeutheil verbürge . “

Es kam kein Finanzgeſetz zu Stande , man verglich ſich
vielmehr ( offenbar gegen Geiſt un

Verfaſſung ) auf einen von dem Regierungsanſchlag in Bauſch
und Bogen zu machenden Abzug von ungefähr ½/ Million , wofür
dann die Regierung einige kleinere Steuern nachließ und3

d Buchſtaben d

den Wüunuſchen der Kammer wegen NR für die

Hochſchule Freiburg und wegen Beſſerſtellung der Schullehrer willfahrte
Am 5, September ſchloß Großherzog Ludw die Stände

verſammlung mit den Worter

„ Mit Vertrauen und Hoffnung au re Weisheit , den Frieden
Ihrer Geſinnungen und auf die Treue rer Herzen eröffnete Ich
im verfloſſenen Jahre dieſen unſern erſten Landtag . Mein Vertrauen
iſt gerechtfertigt und Meine Hoffnung iſt zur ſchönen Wirklichkeit

geworden . Verſchiedenheit der Anſichten konnten wohl bei der Neu —
heit unſerer Inſtitutionen augenblickliche Verzögerungen , ja ſelbſt

MWiegG N 1 3 56 2Mißverſtändniſſe herbeiführen ; allein bei einer von allen Seiten
durchaus reinen Abſicht konnten Mir die nun vorliegen den, erfreu⸗
lichen Reſultate unſeres gemeinſchaftlichen Beſtrebens keinen Augen —
blick zweifelhaft bleiben . Ich bin es Mir bewußt , alle Meine Ver —
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heißungen erfüllt zu haben und es gereicht Mir zum größten Vergnügen

auch Ihnen , Meine Herren , heute das öffentliche Zeugniß treuer

Pflichterfüllung ablegen zu können . Empfangen durch Mich

den erſten Dank des Landes für Ihr redliches Beſtreben zur Be —

gründung unſeres gem imen Wohles , und kehren Sie zurück zu

Ihren Mitbürgern , mit dem lohnenden Gefühl , dem Vertrauen Ihres

Fürſten und Ihres Vaterland f0 ſo rühmliche Weiſe ent —

p U u 1 Abe

Der zweite Landtag ( 1822 , 1823 )
wurde am 28. März 1822 eröffnet .wurde am 2 rä

In Seiner Eröffnungsrede ſprach Sich der Großherzog

darüber aus , daß das Wohl des Vaterlandes fortwährend

ein einziges Beſtreben ſei. Er verbreitete Sich ſodann

über den Zuſtand des Landes in folgenden Worten :

„ Mit Wehmuth weilt mein Blick auf der allgemeinen Noth , die

auch Unſer geſegnetes Land noch immer drückt . Allein die Verhält⸗

niſſe , welche ſie veranlaſſen , liegen leider außer dem Kreis menſch⸗

licher Berechnungen . Indeß dürfen Wir mit Zuverſicht hoffen , daß

es damit wenn auch langſam —dennoch von Tag zu Tag beſſer

werden muß . . . . Nichts wird unverſucht gelaſſen , was die Laſten nach

und nach vermindern kann , die Mein treues Volk und ſomit auch

Mein Vaterherz noch drücken .

Nichts wird auch in Zukunft unbeachtet bleiben , was Mir die

Hoffnung könnte , den Wohlſtand meiner guten Badener zu

vermehrer 5n den Geſetzes vürfen , die zur Berathung kommen ,

werden Sie ht allein eine bereitwillige Erfüllung manches von

Ihnen geäußerten Wunſches , ſondern überhaupt mein Beſtreden

erkennen , den Geiſt Unſerer Verfaſſung täglich mehr in ' s Leben zu

rufen . “

Bald nach der Etöffnung hatte die Kammer Gelegenheit , offen

auszuſprechen , daß Wahlen , bei welchen die Regierung ,

namentlich der Wahleommiſſär eingewirkt , für nichtig er —

klärt werden müßten . Es hatte nämlich ein Wahlcommiſſär einen

ilWahlmann , der ſeinen Stimmzettel bereits abgegeben , aufmerkſam

gemacht , daß der von ihm Gewählte nicht wahlfähig ſei . Der Wahl —

mann nahm ſeinen Wahlzettel zurück und mehrere andere Wahl —

männer , die den nämlichen Candidaten wie dieſer wählen wollten ,

wählten wegen der Bemerkung des Wahlcommiſſärs einen andern .

Die Wahl wuürde für nichtig erklärt . Gleiche Gerechtigkeit wurde
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gegen zwei andere Wahlen geübt . Bei der einen hatte der Ge —

wählte zur Zeit der Wahl das geſetzliche Vermögen noch nicht , bei

der andern hatten nach dem freiwilligen Rücktritt des früheren De —

putirten ſtatt der früheren Wahlmänner neu erwählte gewählt .

Dieſer Landtag zerfällt in zwei Theile ; in den erſten Theil

vor der Unterbrechung und in den zweiten Theil nach der Unter —

brechung , welche vom 3. Juli bis 4. November währte und ihren

Grund darin hatte , daß viele Abgeordnete ihre eigenen Angelegen —

heiten nach Hauſe riefen und deshalb viele Urlaubsgeſuche einkamen

In der erſten Periode herrſchte ein freundlicher , den liberalen Ideen

und Einrichtungen nicht abgeneigter Geiſt in der Regierung , der

ſich ganz unzweideutig dadurch ausſprach , daß ſie die wichtigſten

das Wohl des Volkes , ſo wie die feſtere Begründung und Ausbil —

dung der Verfaſſung bezweckenden Vorſchläge durch einen Mann an

die Kammer bringen ließ , welcher ſich durch ſeine , bei mancher

früheren Gelegenheit ausgeſprochenen freiſinnigen Anſichten und durch

ſeine Anhänglichkeit an das conſtitutionelle Syſtem die Achtung und

das Vertrauen der Stände erworben hatte . In der zweiten

Periode traten andere Regierungscommiſſäre auf und handelten und

ſprachen in anderm Sinn . Der frühere , den Verhältniſſen zwiſchen

Regierung und Ständen entſprechende Ton wurde auffallend ver —

ändert . Von nun an wurden von der Regierungsbank aus täglich

Behauptungen aufgeſtellt , welche die Kammer als verfaſſungswidrig
und ihren Rechten zu nahe tretend beſtreiten zu müſſen glaubte .

Dahin gehören vorzüglich die Sätze : daß die Kammern zu der or —

ganiſchen Geſetzgebung gar nicht mitzuwirken hätten ; daß das Budget
kein Geſetz ſei , die Kammern eine ihre Bewilligung überſchreitende

Ausgabe nicht nachträglich zu genehmigen , ſondern ſich dabei zu

beruhigen oder nur bei der Regierung ( welche die Ucberſchreitung
gemacht ) , Beſchwerde zu erheben hätten ; daß die Stände über die

Ausgaben des Staates nichts zu ſagen , ſie nicht zu bewilligen

hätten , ſondern daß dieſelben ihnen nur zu dem Ende mit dem

Finanzgeſetz vorgelegt würden , um die Einnahmen darnach bemeſſen

zu können ; daß kein Unterſchied wäre zwiſchen — und Regie⸗

rung , die Kammern die Civilliſte nicht zu genehmigen hätten , weil

ſie ſchon feſtgeſetzt ſei und endlich , daß die Bewilligung des Mili

täretats durch den Bundestagsbeſchluß über die Haltung des Con⸗

tingentes in jeder Hinſicht ihrem Ermeſſen entrückt und ſomit die

Bewilligung der geforderten Summe Pflicht der Stände ſei .

Hatte bis zu ſolchen Ausſprüchen die ſchönſte Harmonie zwiſchen
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der Regierung und der zweiten Kammer und in dieſer ſelbſt ge —

herrſcht , ſo begann von nun an das niederſchlagende Schauſpiel

eines ſteten Kampfes zwiſchen Regierung und Ständen , welchem

bald eine Spaltung in der Volkskammer ſelbſt folgte , die Spaltung

zwiſchen Oppoſition und nachgiebigen Freunden desU

Friedens , welche ſich dadurch charakteriſirte , daß die Oppoſition

eingedenk ihrer Pflicht und durchdrungen von der Wichtigkeit eines

unerſchütterlichen Fundaments für jedes Gebäude , Grund —

ſätze , wie die vorbenannten unter allen Umſtänden bekämpfte,

die Freunde des Friedens dagegen oft gegen ihre urſprünglich aus⸗

geſprochene Auſicht , ja ſelbſt im Widerſpruch mit bereits gefaßten

Beſchlüſſen, denen ſie ſelbſt beig eſtimmt hatten , einen wahren

Grundſatz nach dem andern aufgaben , ſobald die Regierung

ihren unabänderlichen Willen kund gegeben hatte .

Dieſes waren die erſten Kennzeichen der Parteien ; ſie ſind die

nämlichen geblieben, nur daß ſpäter 1825 noch eine dritte Partei

auftrat , welche von dem Grundſatz , Nichts beſtreiten zu dür⸗

fen , und Alles vertheidigen zu müſſen , was die Re—
gierung will und behauptet , auszugehenſchien —eine

Partei , die heute noch ihre Vertreter hat .

Unter den angeführten Verhältniſſen konnte ein Zerwurfniß nicht

ausbleiben .

Auf dieſem , wie

Erſparniſſe bei den Geſandtſchaften verletzt;die Haupt⸗

veranlaſſung zum Bruch waren aber die Verhandlungen über

den Militäretat .

Die Regierung hatte für dieſen Etat urſprünglich ' dieSummevon
1. 648,000 fl . verlangt, die Budgetkommiſſion aber in Berück⸗

ſüchtigung der allgemeinen Verarmung die Bewilligung

von nur 1,450,000 fl . beantragt und die einzelnen Poſitionen bezeich⸗

net , bei welchen Erſparniſſe eintreten könnten . Ueber die Differenz

zwiſchen dieſen Summen wäre vielleicht eine gegenſeitige Ueberein —

kunft zu Stande zu bringen geweſen , ſo ſchwer es auch den Vertre —

tern des Volks geworden wäre, mehr zu votiren , bei der in der

Thronrede anerkannten Noth imganzen Lande und bei der

einmüthigen Ueberzeugung, daß die vorgeſchlagene Summe genüge .

Allein ſchon in der Berathung hatten die Miniſter ſich geäußert: die

Regierung laſſe am Militärbudget nichts abziehen ,

und wenn auch die Knammer nicht die ganze verlangte
Summe bewilllgen ſollte , ſo würde dieſelbe , als

auf dem erſten Landtag hatten beantragte
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durchaus erforderlich , um den Bundespflichten ge⸗

nügen zu können , doch verwendet , auch werde als —

dann das Volk die ſo lebhaft gewünſchten Geſetze

nicht erhalten . Nach längerer Diskuſſion ließ ſich da ſchon

viele Abgeordnete ihre Anſicht ausgeſprochen — erwarten , daß der

Commiſſionsantrag mit großer Majorität durchgehen würde . Da

wurde von einem der Regierungscommiſſäre in der Sitzung vom

25 . Januar 1823 ein Reſcript des Inhalts verleſen : Die Regierung

habe den Militäretat nochmals auf das genaueſte berechnen laſſen ;

ſie ſei noch der Ueberzeugung , daß zur Deckung ſämmtlicher bundes —

pflichtmäßiger Militärbedürfniſſe ſelbſt nach ſtattgehabter Einſchrän —

kung , die Summe von 1,600,000 fl. erforderlich ſei . Um jedoch der

Kammer zu beweiſen , welchen Werth ſie ( die Regierung ) darauf lege ,

ſich mit ihr zu vereinbaren und ſich in Frieden und Eintracht von ihr

zu trennen , wolle ſie das Aeußerſte verſuchen . Ihre endliche und

unwandelbare Erklärung gehe dahin :

1) daß der Betrag der Militärbedürfniſſe mit 1,600,000 fl . in

das Budget aufgenommen ,

davon aber 50,000 fl . zur anderweiten Diſpoſition abgegeben ,

auf den Fall jedoch , daß die Regierung mit der Summe von

1,550,000 fl. nicht ausreichen ſollte , ihr ein Kredit von 50,000 fl .

eröffnet ,

4) daß ihr ein weiterer Kredit von 39,000 fl . für Militärfrohnden

und Verpflegung der Beurlaubten auf dem Marſche bewilligt

werde .

Dieſer Antrag wurde aber mit 59 gegen eine Stimme ver —

worfen .

1

2 2 21˖ eines Mitglieds 1,550,000 fl . , ausſchließlich obiger

39,000 fl. zu bewilligen , verwarf die Kammer mit 34 gegen 26.

Bleiches Schickſal hatte mit 34 gegen 26 Stimmen ein weiterer

Vorſchlag : 1,500,000 fl . zu votiren , der Militärverwaltung noch

überdieß den Ectlös aus abgängigen Requiſiten und unbrauchbaren

Pferden u. ſ. w. zu überlaſſen und einen weitern Kredit von

39,000 fl . für die Militärfrohnden und Verpflegung der Beurlaubten

auf dem Marſche zu eröffnen

Mit 35 gegen 25 Stimmen angenommen wurde der Vor⸗

ſchlag : die Summe von J,500,000 fl . , ausſchließlich 39,000 fl . für die

Militärfrohnden und die Verpflegung der Beurlaubten auf dem

Marſche zu bewilligen .
In einer der nächſten Sitzungen ließ hierauf die Regierung

E
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wiederholt „ daß ſie außer Stand ſei , mit der 8
Summe die Bundespflichten zu erfüllen , daß , da nach dem Art . ?

der Schlußakte zu dem deutſchen Bundesvertrag der Großherzog
durch Seine Stände in Erf g Seiner Bundespflichten nicht

gehindert werden könne , ſomit das Bedürfniß des bundesmäßiger

Militärs für die laufende Finanzperiode auf die Summe von

1,600,000 fl. feſtgeſetzt werd

Dieſer von Großherzog Ludwig unterzeichnete und von

Staatsminiſter v. Berſtett contraſignirte Akt ſchließt mit

den Worten :

„ Wir müßten es ül ns f bedauern , wenn die zweiteKammerzw

Unſerer getreuen Stände ſich dabei nicht beruhigen und durch fort —

geſetzten Widerſpruch eine Vereinbarung nach ſo lange dauernden

Verhandlungen unmöglich machen ſollte . Wir müßten es be —
wenn Uns die Mittel entzogen würden , Unſerem Volk die ſo ſehnlich

gewünſchten Wohlthaten der Aufhebung alter Abgaben , die Ueber —

nahme der Landſchaftsſchulden , die Erleichterung in Entrichtung des

Straßengeldes , die Aufhebung der Militärfrohnden und die Befreiung

von der Verpflegung der Beurlaubten gegen Bezahlung eines ge —

ringen Koſtgeldes , zu Theil werden zu laſſen . “

Gegen dieſen Erlaß bemerkte als erſter Redner der Abgeordnete

v. Itzſtein : Es handle ſich jetzt nicht mehr um das Geld , ſon —

dern es gelte jetzt die Allen heilige Verfaſſung , es gelte das Seyn

oder Nichtſeyn in der öffentlichen Meinung . Er wiſſe nicht , wie

eine freie Abſtimmung , ein freies Wirken der Kammer , hervor —

bar wäre ,

wenn nach jeder Abſtimmung ein Reſcript erſchiene des Inhalts ,

wie das beſprochene . Man dürfe ſich durch die Drohung :

die Regierung werde für das Wohl des Landes nichts thun , wenn

man ihr in einem Punkt entgegentrete , nicht beſtimmen laſſen , denn

eine ſolche Drohung könne von einer gewiſſenhaften Regierung

nicht ernſtlich gemeint ſeyn .

Der §. 58 der Schlußakte wurde von allen Seiten als bindend

anerkannt , es wurde ſich jedoch auf die Nachwei ſung der Commiſſion ,

nach welcher noch bedeutende Erſparniſſe möglich und darauf bezogen ,

daß auch über die Größe der Militärleiſtungen ein Bundesbeſchluß

noch nicht verkündet und folglich wegen §. 2 der Verfaſſungs -

urkunde für Baden noch nicht exiſtire

In der frühern Sitzung hatte der Abgeordnete und RegierS—Ib651

gehend aus ihrer innern Ueberzeugung möglich und denkl

J

2

ungs⸗

commiſſär v. Liebenſtein auf die am Schluß des Reſcripts he
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ausgehobenen augenblicklichen Vortheile der Nachgiebigkeit und auf

die eben ſo augenblicklichen Nachtheile des Beharrens beim frühern

Beſchluß hingewieſen und gefunden , daß dieſe Vortheile und Nack

theile ſchwerer wögen , als das pflichtgebotene Feſthalten an dem

Grundpfeiler der Verfaſſung , dem Recht der freien Steuerverwilligung

Dieſe augenblicklichen Vortheile und Nachtheile und die Schwäche ,

die ſich Liebe zum Frieden nennt , übten ihre Gewalt und es wurde

nur mit 30 gegen 29 S timmen beſchloſſen , bei dem frühern

Beſchluß ſtehen zu bleiben .

Tags darauf , am 31 . Januar 1823 , wurde die Ständever —

ſammlung geſchloſſen .
Das Regierungsblatt vom 10. Februar 1823 enthält ein vom

Staatsminiſter von Berſtett contraſignirtes Manifeſt vom bten

deſſelben Monats .

In dieſem wird dem Volk eröffnet , daß die Regierung

durch verſchiedene neue Geſetze den Wünſchen der Stände entgegen —

8 18
gekommen . Habe man manche andere Wünſche unbefriedigt laſſen

müſſen , ſo ſei man nicht durch die Verwerflichkeit der angebrachten

Anträge , ſondern nur durch die Betrachtung zurückgehalten worden , daß

eine übereilte Umwandlung aller beſtehenden , wenn gleich im Laufe

der Zeit mangelhaft gewordenen Einrichtungen mit Gefaͤhren beglei —

tet ſei , die nur durch ein allmähliges Fortſchreiten auf dem Weg

der Reformen beſeitigt werden könnten . Hierauf wird die Majo —

rität der zweiten Kammer angeklagt : Sie habe aller

dringenden Aufforderung ungeachtet in vier langen Monaten und

ſpäter keine kräftige Hand an ' s Werk gelegt und weder die Budget —

arbeiten , noch die übrigen Vorlagen der Regierung befördert . Wo

die Vorſchläge der Regierung keinen unmittelbaren Widerſtand ge —

—9—
da habe man ihre wohlthätigen Abſichten auf mittelbare

Weiſe vereitelt . Durch die Beſchlüſſe der Kammer hinſichtlich des

Militärbudgets und hinſichtlich des Aufwandes der auswärtigen

Geſandiſchaften ſei das Intereſſe der Regierung und des Landes

weſentlich bedroht worden , und ſo trage die Kammer durch ihre

Hartuäckigkeit die Schuld , daß ſieben Monate landſtändiſcher Ver —

handlungen hätten erfolglos bleiben müſſen .

Was nun zunächſt die Eröffnung an das Volk betrifft ,

ſo wird wenn man ſonſt nichts , als eine Eröffnung

darin finden will — Niemand an der Richtigkeit des Erfahrungs —

ſatzes zweifeln , daß man im Staatsleben nicht Alles auf einmal

thun dürfe . Allein Viele haben in jener Eröffnung einen ha !

rrr
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verſteckten Vorwurf gegen die Kammer gefunden , welche , nach

den vielen Motionen auf dem erſten Landtag zu urtheilen ,

auf einmal Alles habe umſtoßen wollen . Dieſen diene zur Antwort ,

daß Alles in jenen Motionen Begehrte mit Recht und zum Wohle

aß aber in der Kammer ſo wenig , als

im Volk Jemand ſo unvernünftig gewe zu verlangen , die Re —

gierung ſollte das Unmögliche thun und alle gewünſchten Verbeſ⸗

ſerungen auf einmal in ' s Leben rufen .

Auch die direkten Vorwürfe hat die Kammer nicht verdient .

Das Budget wurde am 3. April vorgelegt . Am 12ten deſ —

ſelben Monats fand die Wahl der Commiſſions mitglieder ſtatt , am

20ſten deſſelben Monats geſchah die Anzeige über die Unterabthei —

lungen . Wie oben bereits angeführt , war auf dem erſten Landtag

ein Finanzgeſetz nicht zu Stande gekommen , es handelte ſich ſomit

um das erſte Budget , um eine Arbeit , die den Vertretern des

Volks noch neu war . Viele von den Mitgliedern der Budget —

commiſſion waren zugleich Mitglieder der Commiſſion zur Pru —

fung der Gemeindeordnung und der Commiſſion zur 1rüfung des

Antrags auf Handelsfreiheit ; namentlich war der Berichterſtatter

über die Gemeindeordnung Vorſtand der Budgetcommiſſion , was

natürlich beide Arbeiten aufhalten mußte . Vom 7. Juni an wurden

die Sitzungen der Kammer ſchon um ſieben Uhr begonnen . Am

Ji ini wurde der Bericht über den Vortrag des iändiſchen Aus⸗

des Landes beg2

ſchuſſes , die Amortiſationskaſſe betreffend , erſtattet . Am 21. Juni

zeigte ein Mitglied der Budgetcommiſſion in öffentlicher Sitzung an ,

daß viele Rechnungsbeilagen noch nicht beig ebracht ſeien . In der

Sitzung vom 22. Juni wurde von der Budgetcommiſſion Beſchwerde

darüber
Befähr. daß man ihr gegen die Zuſicherung vom Jahr 1820

zumuthe , die Staatsrechnungen auf der Oberrechnungskammer ein⸗

zuſehen , ſtatt ihr ſolche mitzutheilen und daß ſich die nöthigen Rech⸗

nungen auch auf der Oberrechnungskammer bisweilen nicht vorfänden .

Hierauf erwiederte die Regierung , ſie ſei nur zur Vorlage von Ueber⸗

ſichten verpflichtet . Am 26 . Junt erſt ertheilte die Regierung die

förmliche Bewilligung , die Staatsrechnungen , da , wo ſie ſich gerade

befänden , einzuſehen ; erſt in der nämlichen Sitzung benannte die

Regierung die Commiſſäre , welche der Budgetcommiſſion über die

vom Miniſterium des Innern abhängigen Etats die erforderlichen

mündlichen Erläuterungen geben ſollten .

In der Sitzung vom 11. Juli begann die Diskuſſion über den
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über die Schulden der

Verantwortlichkeit der Miniſter ;

bei Anklagen gegen die Mini

das Geſetz über die Verlänge —

ſetz über die alten Abgaben ; 11

nterpfänder ; 12) das Geſetz über

g der katholiſchen und proteſtar i Geiſtlichen



K * RR

1 . 13 Vollſtändige Erledigung fanden , außer einer

Maſſe zeitraubender Petitionen , folgende Anträge von

Verkündung

Bu Kammermitgliedern : 1) auf Verbeſferung Fonds für die

vor
auf R fikation des Ge —

i enft J e peinlichen

) auf Trennur 8 n der Adminiſtra⸗

Stat tion und öffentliches fahren bu chen Rechts —

ſachen ; 3) das fra zollſt 1 a § nung des

§. 2 der Geſchäftsordn 7 f Verbeſſ R Sportelweſens ;

8 ) Wüber das polytechniſche J 1 Freibu 9 ) auf Erweite⸗

rung des Rekurſes im peinlick ecrichtsverfahren ; 10) über Ver —

pflegung der Se 11 ber eine Bildungsanſtalt für Blind —

r⸗ geborne ; 12) auf Vorlage einer Gewerheordnung .

Paf Befſondere Erwähnung verdient der oft wiederholte

tAntrag des Abg. v. Itzſtein auf Vorlage der ſei

dung der Verfaſſungsurkunde erlaſſenen proviſoriſchen Geſetze und

er Verordnungen , welcher ohne Schuld der er nur gerin⸗

urde gen Erfolg hatte , weil die Regierung die wenigſten jener Geſetze

und Verordnungen wi vorlegte

8 f a1 4 itm FKo
Ueber viele weitere Age um Theil

AußerdemAußerdem

t der ilungen der erſten Kammer uüber dort ge⸗

Setat
Anſpruch enom n

ſoge E terl 9 1 17

anne Kal den Se 14

Bud⸗
itte viel

Die können und d bereits nützlich verwen⸗

Zei ick

Allein die Beſchlüſſe
der Kam über den Militäretat hat⸗

zeld ten zu tiefen Eindruck gemacht und doch war ein ſolcher Eindruck

neten bei einer ruhigen Betrachtung von der Re⸗

alten gierung ſelbſt vertheidigten en ge⸗

nung weſen . W mlich auf „ die Regie⸗

n der rung habe mit weniger , als der von ihr begehrten Summe nicht

auskommen köͤnnen ( was ſchon darin ſeine Widerlegung findet, daß

die ga d er vom Gege 1 o war doch

wohl zu 1 ſichtigen aß n gan

ſtrichen hatte le der Kammer r

als eine beſtimmte Sumn ˖ hſtens zu einer Ueber

ichen . ſchreitung des Etats führen in 6 inte aber die Regierung ,

Vaterl . Hefte



wenn ihre Behauptung , daß weitere Erſparniſſe nicht möglich ſeier

richtig war , beim nächſten Landtag leicht htfertigen ; und hätte

die nächſte Kammer bei einer ſolchen Rechtfertigung ſich nicht beru —

higen wollen , ſo wäre ihr, nach dem Ausſpruch eines der Herren

Regierungskommiſſäre in einem ganz gleichen Fa hts übrig

geblieben , als eine Beſchwerde oder Anklage gegen d Miniſter zu

erheben , indem nach der Anſicht jenes Regierungskommiſſärs die

Regierung einer nachträglichen Bewilligung nicht bedurft hätte

Es war daher nur der feſte , beharrliche Widerſpruch , der ſo

tief verletzte : zu dieſem Widerſpruch war aber die Kammer berech —

tigt und die einzelnen Mitglieder über ihre Abſtimmung nur ihrem

Gewiſſen verantwortlich

Trotz dem wurden einzelne Mitglieder der Majorität , welche

Staatsdiener waren , jedoch auf Stellen gleichen Rangs , ver

ſetzt

Nach dem übrigen Inhalt des Manifeſts vom 6. § r 1823

mußte man am Schluß deſſelben die Auflöſung der Ka rern

erwarten . Denn hatte ſich auch nur die Majorität einer Kar

ſo weit verfehlt , als man ihr

das Wohl des Landes nicht

ild gab , ſo durfte die Regierung

mit einer Auflöſung wenigſt den Verſuch n. Die

Auflöſung erfolgte aber erſt am 11. Dezember 1824 ogar die

verfaſſungsmäßige Zeit zur Einberufung der neuen Ständeverſamm —

lung bereits war . Ob auf das Ve Auflöſung

die Stimmung des Volks einwirkte , welche ſich nach dem Schluß des

zweiten Landtags zu Gunſten der zweiten Kammer und ihrer Majo —U¹
rität ausgeſprochen hatte , wollen wir nicht unterſuchen

Der dritte Landtag ( 1825 )
Wie die

Regierungskommiſſäre ſelbſt zugeſtanden , hatte die Re —Wie die Re

gierung bedeutend auf die Wahlen eingewirkt . Sie

hatte ihre Candidaten wenige Ausnahmen abgerechnet — nicht

aus der Zahl der frühern Kammermitglieder ausgewählt und faſt

alle durchgeſetzt . Sie hatte eine ihr gün ſt ige Auswahl getroffen ,
denn die große Majorität der Kammer ( in der Regel alle gegen
drei , Föhrenbach , Duttlinger und Grimm ) war in allen Hauptfra⸗
gen mit ihr

Der Geiſt der Majorität zeigte ſich ſchon bei den Wahlprü⸗
fungen .

Von den Commiſſionen zur Prüfung eingekommener Beſchwerden



H el

hätte

be 13

er ſo

re ch⸗

ihrem

velche

erung

zuvor1

Die

ir die

amm⸗

oſung

ß des

Najo —

Re⸗

Sie

nicht

faſt

offen ,

gegen

ptfra⸗

prũ⸗

erden

263

gegen Unregelmäßigkeiten bei einzelnen Wahlen , wurden folgende

allgemeine Grundſätze ausgeſprochen und trotz des kräftig —

ſten Widerſpruchs von Seiten der vorhin genannten Mitglieder der

Oppoſition mit eminenter Stimmenmehrheit als richtig aner —

kannt :

1) Die Wirkſamkeit der

* 1 6
Frage , ob jede bei dem

t 11 erachtet und ob die perſönl

nachgewieſen ſei ; die P

ner und ihrer Gilt

behörden zu ;

2 ) nur wegen unheilbarer Nichtigkeiten dürfe eine Wahl
U¹

Sorrdenverworfen werden .

Der erſte dieſer Grundſätze , welcher heute noch von der Re —

gierung vertheidigt wird , verſtößt

1) gegen den §. 41 der Verfaſſungsurkunde , welcher wörtlich

Nt

Jede Kamnmer erkennt , über die ſtreitigen Wahlen der ihr ange —

hörigen Mitglieder

und 2 ) gegen die unumſtößliche Wahrheit , daß wenn — wie

bei den Wahlmännern — eine Vollmacht von einem Bevoll⸗

mächtigten des Auftraggebers

ten zuſammen die Vollmacht des Gewalthabers ausmachen und

daß ſomit die letzte ohne die

ſtehen kann .

bürgerlichen Rechte

zen unſerer Wahlordnung

* IWVoit NIy 7
er zweite noͤſatz

hergenommen und paßt auf die imi

um ſo weniger , als dieſe alle ſtreng gebietend und folglich bei

Strafe der Nichtigkeit vorgeſchrieben ſind .

Jenen Grundſätzen ſtimmte auch ein Mitglied der frühern

Kammer bei , welches im Jahr 1822 in einem Commiſſionsbericht

geſagt hatte :

„ Auch dürfen wir uns nicht verbergen , daß die Freiheit der

Wahlen eine ſehr wichtige Sache ſei und nicht auf die entfern⸗ —

teſte Weiſe geſtört werden dürfe . Unſere herrliche Conſtitu —

tion ſichert uns dieſe Freiheit und es iſt unſere erſte Plflicht ,

ſtrenge darüber zu wachen , daß keines unſrer conſtitutionellen Rechte

verletzt werde .

In dieſer Hinſicht iſt nichts klein und unbedeutend , jede We

20 *

5l ,
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mvermeidlich ſeyn ; wir dürfen die Perſon nicht achten , wenn es

unſere Pflichterfüllung gilt

er nämliche Dey te ach ſich auf dieſe tag übe

das unbedingte Recht Regierung zur Cini kung

if die Wahl der Wahlmänner aus !
Andere wirk Regierung eine Pflicht

derſelben 0 0 Majorität äuße d

Beſtimi h um he der Wahl

kł 1 11 16 Wdu 9hl
k K8 K

nicht z rechtfertigen , ſie gegen das He

Prinzip . Bei den Wahlen fei jede Täuſchung erlaubt ,
ſie habe immer ihren guten Zweck

Von allen Gee

kamen , wa politiſch wicht die baen der

Oe §e 11 Und zuf ſollt die Wẽ᷑ des

herrlichen 2 01 ten 8 EU 1 50 6 N

der beide Univerſttaten f lich mere

ſeyn. Alle r Jahr ollte die e der undhe
1 Ustreter

Wahl der Deputirten in d zweite Kammer war

au deden Landtag ſoll 0 6 er⸗

ſelben a ie zweite Kammer ſich ſo immer um dieſes

Vierthei neuer

Alle zwe re ſollt ag und das Budget auf

zwe rt werd
Al

0 er 1 ingsmäßigen Beſtimmungen

legt einen
G ig des Inhalts vor

1
2

rdneten der Grundherren , der Univerſitäten , der

Städt Aemter zur Ständeverſammlung werden auf ſechs Jahr

gewaählt kach Ablauf dieſer Zeit u o immer von E

n tre die gewählten Mitglieder ſämmtlich wieder aus, wenn

früher aufgelöst worden ſind Biefſe geſetzlichen
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rache
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ichen
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wenn

lichen

Beſtimmungen dehnen ſich auch auf die gewählten Mitglieder der

2) Alle drei Jahre muß eine Ständeverſammlung ſtatt finden .

tegel auf drei Jahre gegeben .

Zur iterſtützu Verände

die Rec f

ihnliche Abänder

Schon dieſes Beiſpiel hätte von derAnnahme d

ibmahnen müſſen . Denn in Frankreich waren j

unter dem durchaus ' volksfeindlichen Miniſterium

Preßfreiheit vernichtet , mit ier Kammer von ult iſtiſchen

Ariſtokraten und ihren Kreaturen zu Stande gebracht worden , die

ihrer eigene eine Ent

ſchädigung aus

Man berief rneuerung und Dauer

vergaß aber , daß

dort eine Parla⸗dort das

mentsſitzung Regel den en Theil des Jahrs währt , daß

Majorität im Unterhaus , ſondern auch um die hiermit folgewe

verbundene ſtreiten , Verhältniſſe , zu eine

die eine Integralerneuerung von ſteben

g machen und zum Theil die Vortl

hen N f 1n8

ſollten Irt 2 t hen Parla

mente in nd tdrei u dre

Jahren feſtſetzte

Man berief ſich ferner auf die Erfahrung , daß die beiden

erſten Ständeverſam ine be igenden Re

als wenn die Schuld davon in den abgeän
n

der Verf ig gelegen , als wenn man na C

fahrungen über die ckmäßigkeit von Verfa etzen

ſprechen ke

Man „ Landtage von drei zu d den zi

Befriedigung unſerer beſchränkten Bedürfnif n, wä d

die Re fierung i Manifeſt v le An

auf dem Landtag von 1819 als unver Vünſche des 8

anerkannt und Verminderung der La elbſt zur

ligen Befriedise ˖ licht beitragen konnte
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Beſtimmungen die Eigenſchaft

ab und verwies ſie in die Kathegorie
1 Naſfe Aungs 1n A Wont 1 81„ Neir 1*von bloſen Vollzugsanordnungen , als wenn nicht die Wirkſamkeit

jeder Repräſentativ - Verfaſſung durch die öftere oder ſeltenere Ver

ſammlung ihrer Repräſentanten und durch die Art der Perſonalver

änderungen bedingt wäre .

Man pries die Verändecung endlich wegen zu hoffender Koſten

erſparung und ſagte damit den Kammern ins Geſicht , welchen

Werth man auf ihre Thätigkeit lege .

Mit Recht erhob ſich daher die Oppoſition gegen den Ge

ſetzvorſchlag . Allein ſie machte vergeblich auf die Gefahr aufmerkſam ,

der man die ganze Verfaſſung durch ſo frühzeitige Abänderungen

ausſetze . D
6

ie drei Männer der Oppoſition hatten 57 Gegner und

ſo erreichte die Regie eine Kammer , die ſo gut

mit ihr harmonirte , noch ſechs Jahre zu behalten , umſo leichter ,

als dieſe Abſicht gar nicht aufzufallen ſchien und denen , dieſie er

riethen , nicht zugemuthet werden konnte , ſich derſelben zu widerſetzen

Auf dieſem Landtag kam das erſte Budget , die obenerwähnte Ab —

er Verfaſſung und Geſetze über die Aufhebung des
IKrieN der As ASNAb⸗ und Zuſchreibens der Gülten und Zinſen , über Entſchädigung

L

änderung an d

der Standes - und Grundherrn für aufgehobene Gefälle , über Auf —

hebung alter ſteuerähnlicher Abgaben , über Uebernahme verſchiedener

Schulden von Landeskaſſen auf die Amortiſationskaſſe und endlich

ein Conſcriptionsgeſetz zu Stande .

Die Gemeindeordnung , das Geſetz über das

klagen gegen die Miniſter , wurden von der Regierung auf dieſem

und auf dem nächſten Landtag nicht wieder vorgelegt . Eine der

traur ten Erſcheinungen jener Zeit war endlich die, daß einigen

Beamten nicht einmal ihr bei den Wahlen bewieſener Eifer genügte

daß ſie vielmehr auch die Ortsvorgeſetzten ihrer Bezirke dahin brachten ,

Adreſſen um Aufhebung der
Verfaſſung oder Suſpenſion derſelben

At u Knet
auf die Lebensdauer des Regenten zu unterzeichnen .

Der vierte Landtag . ( 1828 )

Die Mitglieder der Kammer blieben faſt durchgängiz die nämlichen .

Föhrenbach , des vergeblichen Kampfes müde , trat aus .

Der Landtag war noch viel ruhiger , als der dritte , indem

es nicht einmal Gelegenheit zum opponiren gab und die auf

zwei Mann beſchränkte Oppoſition ſich hütete , freiſinnige Anträge

zu ſtellen
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Politiſch wichtig war nur der endliche Sieg Duttlingers

mit ſeiner Wie auf eine Adreſſe um Vorlage der provi⸗

ſoriſchen Geſetze und Verordnungen .

Rotteck ſagt vom dri tten und vierten Landtag im Staatslexikon

Bd. 2 S. 118 :

Jahren 1825

ehmigten eben

was die Regierung ihnen vorſchlug , ja es ſe n faſt leid zu

thun , daß die ee nicht ein Mehreres verlangte und dieſe

kam faſt in Verle

Nennens werthen

Im Jahr 1825 waren 9,323,229 fl . verlangt und auch bewilligt

worden . Im Jahr 1828 wurden 9,832,200 fl . begehrt und neben

denſelben noch unter dem Titel eines a ußerord — — αν
e Kammern genehmigten Alll

Auch in materieller Beziehung geſchah — Denn die

Aufhebung der aus der Jagd - und Forſthoheit entſpringenden Ab —

gaben , die der Kauf - , Erbſchafts - und Schenkungsaceiſe ,

die Aufhebung des Bergwerkszehntens , das Geſetz über die Fleiſch⸗

geciſe , das Geſetz über das vom Brantweinbrennen zu entrichtende

Keſſelgeld , die Stiftung eines Fonds zu Prämien für Bergwerks —

verſuche , die Aufhebung der alten Abgaben , welche die Juden in

Folge ihrer Religionseigenſchaft noch zu entrichten hatten , das Ge⸗

ſetz über Entſchädigung der Standes - und Grundherrn für zu be —

ziehende Bürgerannahmstaxen , das Geſetz über die Art , Beſchwerden

te

und 1828 zu reden , iſt faſt

811 8 K N IIVtnr „ 1 1 85
nheit durch das Verſchwinden jeder auch des

785,000 fl . gefordert . Die

gegen die Steuerperäquation vorzubringen , eine kleine Abänderung

am Conſcriptionsgeſetz ' , , das Geſetz über die Verjährung der auf

Inhaber geſtellten Papiere der Amorti skaſſe , über Immatriculation

der Sanitätsbeamten in die Civildienerwittwenkaſſe waren ſchwache

Ergebniſſe eines Landtags von dritthalb Monaten , obwohl ſich aus

Itigrfatiol

A98

den Ueberſchriften eine große Liſte bilden läßt

Dem

fünften Landtag ( 1831 )
war der Tod des Großherzogs Ludwig , und der Regierungsantritt

des Großherzogs Leopold vorhergegangen .

Schon vor Einberufuug der Kammern legten die beiden Miniſter

v. Berckheim und v. Berſtett ihre Stellen nieder .9. De

Ein Rundſchreiben hatte den Beamten alle Einwirkung auf die

Wahlen unterſagt ; nach der auf dem Landtag von 1825 zu

Stande gebrachten Abänderung der Verfaſſung mußte eine durch —



8*G S. 2 — 3 2 ungsre edes Großherzogs ſprach

rtende Haltung der Regierung aus . Dieſelbe

„ Mit Vertrauen eröffne Ich heute zum erſtenmal die Ver —

ſammlung der Stände nes Volk

„ In dem A blick, wo die Vorſehung die Sorge für deſſen

Wohl in meine Hände legte , f ch leibenden Entſchluß , durch

redliche Erfüllung der Pflichten meines B f˖ 1 Vorbild

Meines geliebte ein Se üÜber uns

walten

Beien tenwort erneuere Ich die ſchor fentlich ver

kündete Z ig, die Verfaſſi Großher hums wahrhaft

zu beoba beobachten laſſen zerechtigke 1üben , die

Ruhe und L mit Kra Uten und Allen und Jeden

gleichen S h· und Schirm 1

Die Erwartu n des Volk Erfüllung mit Ver⸗

trauen trat die Regierung den Kammern und traten die Kammern

der Regierung entgegen , die Uebereinſtimmung zwiſchen beiden

beru lid f der Unterwürfigkeit der Volksvertreter ,

ſond rllſeitigen Ueberzeugung , ſein Vertrauen Wür

digen geſchenkt zu haben und das Vertrauen des Volks zu

eTODtier
U E 0 0 o be⸗

deutende E ebir ber dotteck ( im

Eingang 18 E 6 ves U Andt

ve 1831

er Landt Ick Lpoche für die Ge

ſchick es conſtitutic idern er iſt mittelbe Iuck

für mconf tie St 1i Deutſchland chſt

wichtig und heißend ; ja er iſt ein wahrhaft euro ſches

zuter deutſcher Sitte zur Erhebung

27
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jedes Unternehmen von allgemeiner Bedeutung durch eine

religiöſe Handlung zu beginnen pflegt , ſo erhielt dieſer Land⸗

tag eine heilige , conſtitutionelle Weihe durch den in

einer der erſten igen geſtellten Antrag Itzſtein “ s auf

Wiederherſtellung der Verfaſſung gegen die Ab⸗

änderungen vom Jahr 1825

ieſer Antrag wurde mit ſechzig gegen zwei Stimmen an —

genommen , nachdem ſich die ausgezeichnetſten Redner für die Noth⸗

wendigkeit und Räthlichkeit der verlangten Wiederherſtellung und

darüber ausgeſprochen hatten , daß der Antrag den Wunſch des

er fand derganzen Volks enthalte . Auch in der erſten Kam

Antrag lebhafte Unterſtützung und ein damaliges Mitglied derſelben

der jetzige Präſident des Miniſteriums des Innern , Staatsrath von

Rüdt bekannte offen , er müſſe annehmen , daß in dem Ausſpruch

der zweiten Kammer die Stimme des Volks , wenigſtens des

größern Theils deſſelben liege . Dem ſo verkündeten u nd an⸗

erkannten Wunſch des Volks entgegen zu kommen , war

zu ihrer Ehre ſei es geſagt — der Hauptgrund , welcher die Re⸗

gierung beſtimmte , dem Antrag durch die Vorlage eines Geſetzes

zu willfahren , welches einſtimmig angenommen , durch welches

die Verfaſſung in ihrer urſprünglichen Reinheit wieder hergeſtellt

wurde und welches im ganzen Lande das Vertrauen zur Regierung

beſtärkte .

Wir unterlaſſen jede Mittheilung über die edle , geiſtreiche und

gründliche Behandlung a ſchäfte , weil Meiſterſtücke

der Redekunſt und Ergüſſe der reinſten Vaterlandsliebe aus den

Herzen freiſinniger „ wahrer Volksfreunde ſich nicht

im Auszug geben laſſen und weil das Landtagsblatt vom Jahr 1831

ſich noch in vielen Händen befindet

Zur Bezeichnung des allgemeinen Charakters der Verhand⸗

lungen genüge folgende Stelle aus dem angeführten Werk von

Rotteck :

„ Aus der freien Wahl für 1831 gieng eine Repräſentanten⸗

zebildeter

Kammer hervor , wie ſie bis dahin noch nirgends erſchienen ;

d. h. eine in Grundſätzen , Richtungen und Begehren ſo einige

Kammer , wie die Geſchichte des conſtitutionellen Lebens in Deutſch —

land noch keine aufweist . Hierin , d. h. in der Einſtimmigkeit

in großenoder faſt Einſtimmigkeit aller Tendenzen und Beſchlüſf 8

Dingen , beſteht der eigenthümliche und edelſte Charakter der

badiſchen Volkskammer von 1831 . In ihr gab es keine linke ,



keine rechte Seite und kein Centrum . Alle Deputirte , ohne

Ausnahme , erſchienen von demſelben Geiſte beſeelt , alle ſprachen

ſtimmten für Erleichterung des Volkes , für Befeſtigung der Ver —

K
fuͤr die geiſtigen Forderungen der Neuzeit , für die Wieder —

herſtellung des Vernunftrechts in die ihm gebührende , aber durch die

— A 8 hiſtoriſchen Rechts ihm längſt entriſſene Herrſchaft .

Die Reſultate dieſes Landtags befriedigten geiſtige , wie

materielle Intereſſen ; die wichtigſten beſtanden in den Ge —

ſetzen über : Preßfreiheit , Ehrenkränkungen , E
lich e Prozeßord Aufhebung der Herrenfrohnden

Verfaſſung und Verwaltung der Amortiſationskaſſe ,

Beförſterung der Privatwaldungen , 4 te 3 Ge⸗

meindebürger und Erwerbung des Bürgerrechts , in

einer Gemeindeordnung , ie ſie kein deutſcher Staat

aufzuweiſen hat . Durch die Geſetze über Widerſetzlichkeit

gegen die öffentliche Gewalt und über die Gendarmerie

wurden der Staatsgewalt die nöthigen Mittel zur Aufrechthaltung

der Ordnung und öffentlichen Sicherheit gegeben . Eine Diener⸗ —

pragmatik für die Offiziere und Kriegsbeamten ,

die vorher keine Rechte hatten , lieferte den Beweis , daß die von

dieſer und den beiden Kammern von 1819 bis 1822 vorgeſchlagenen

Erſparniſſe am Militär - Etat nicht in einem Vor

den Kriegerſtand , ſondern in der Sorge für möglichſte Wer —

minderung der Sta ihren Grund en
Trotz bedeutender Opfer für Aufhebune

eee des Blutzehnten , eines

1

eil gegen

9 — 101 8
des Straßengelds , der

heils der Schlachtacciſe

und dergleichen , im 888 rag von 747,509 fl. , zeigte die Bilanz

des Budgets einen Ueberſchuß von 391,840 fl . 40 kr

Einer beſondern Erwähnung verdient die Prüfung des Mili —

täretats , namentlich wegen der Vergleichung mit den Reſultaten

der früheren Ständeverſammlungen . Die Regierung forderte näm —

lich auf dieſem Landtag urſprünglich 1,618,250 fl. 16 kr. für das

Fahr 1831 und eben ſo viel für das Jahr 1832 , ſpäter aber für 1831

nur 1,550,000 fl . und für 1832 nur 1,440,000 fl . Bewilligt wur⸗

den für das Jahr 1831 1,471,180 fl. und für das Jahr 1832

1,355,880 fl . Sodann müſſen wir noch einiger Motionen gedenken

über welche von der Regierung keine Geſetzesvorſchläge vorgelegt

wurden . Dieſelben betrafen : Ausgleichung künftiger Kriegs - ⸗

koſten , Zuſtimmung der Stände zur Recrutenaus⸗
1

hebung , Aufhebungeder Drittelspflicht , Vervollſtän —

die

ni

P

al

fei
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ung des Geſetzes über Miniſterverantwortlichkeit

und Ablöf des Zehnten . Die gründliche Berathung des

letzten Antrags trug ſehr viel dazu bei , daß das wohlthätige Geſetz

auf dem nächſten Landtag zu Stande kam

Endlich darf nicht unerwähnt bleiben , daß auf dieſem Landtag

mehr als 1600 Petitionen bei der zweiten Kammer einkamen

und erledigt wurden , während im Jahr 1828 das Volk verſtum —

men zu wollen ſchien .

dig

Politiſche Ereigniſſe in dem Zeitraum vom Schluß des

fünften bis zur Eröffnung des ſechsten Landtags .

Schon im Frühjahr 1832 verbreiteten ſich Gerüchte , unſer Preß⸗

geſetz würde in Folge höherer Anordnungen in Kurzem wieder

aufgehoben werden . In verſchiedenen Theilen des Landes traten

die Bürger zuſammen und unterzeichneten Adreſſen an Seine Kö⸗

nigliche Hoheit den Großherzog , in welchen um Erhaltung der

Preßfreiheit gebeten und die unbedingteſte Hingebung

aller Staatsbürger zu jeder ſchützenden Maßregel

feierlichſt zugeſichert wurde .

Es erſchien deshalb ein Staaatsminiſterialreſcript vom

19. Mai 1832 des Inhalts : Man erkenne die guten Abſichten der

Aittteo * rr , ron »9 3 Iun 11 1 7 Eiſltgen oil
Bittſteller , müſſe deren Schritte aber ausdrücklich mißbilligen , weil

die Berathung allgemeiner Landesangelegenheiten auf das Betreiben

einzelner Staatsbürger , die ſich dazu berufen glaubten , ſo wie das

Unterſchriftenſammeln zur Anerkennung ihrer Meinung über dieſel⸗

ben , mit längſt beſtehenden Geſetzen nicht vereinbar ſei . Eben ſo

könnten dergleichen Verſammlungen und ihr Streben an ſich nur

erfolglos ſeyn und auf die Leitung der öffentlichen Angelegenheiten

nur ſtörend einwirken . Es wird ſodann von ſolchen Verſammlungen

und dem Sammeln von Unterſchriften alles Ernſtes abgemahnt und

den Behörden befohlen , beides zu unterſagen , ſo wie auf jedem ge —

ſetzlichen Wege dagegen einzuſchreiten .

Ein zweites Reſcript aus Großh . Staatsminiſterium vom

5. Juni 1832 weist auf das bekannte Hambacher Feſt und auf

die Gefahren hin , welche dem Land drohen würden , wenn Grund —

ſätze , wie die bei Gelegenheit jenes Feſtes ausgeſprochenen , Wurzel

faſſen könnten . Das nämliche Reſcript warnt vor der Theilnahme

an dergleichen Verſammlungen , will jedoch früher ſchon in Uebung



EK3 —̟—

geweſene
1 f Peder fald 8

alle tliche Reden k G z0 b Vermeidung

einer Geldſtraf welck fl icht ül
˖

JNIi ſem teſer 1 ind Var 1 131 3 AK1AM t dieſem Reſcrip un zwar mnã hen Regieri ngsblatt Pet

wurde ein weiteres proviſoriſches Geſetz ichfalls von daz
U 8 * 7 8 — 4 1 8

5. Juni verkündet , welches Vereine der Staat rger nur

unter der Bedingung geſtattet , daß die Statute en von der unt

betreffenden Staatsbehörde genehmigt worden , und alle politiſchen ˖

Vereine verbietet , ihr Zweck möge darauf richtet ſeyn , der ge— Ru

ſetzgebenden oder vollziehenden Gewalt auf irgend eine Art entgeger 0

zu wirken , oder den Vollzug der Geſetze und die Erhaltung d 8

Ordnung neben der Staatsgewalt zu ſichern , oder darauf , verfaſ⸗ der

ſungsmäßige Rechte und Inſtitutionen , welche man von der Staats tel

regierung gefährdet glar u f ˖ elbſt wenn die Mitglie —

der eines ſolchen Vereins glaul Staatsregierung zi der
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Im Regierr t Auguſt 1832 kündete das un

Großh . Miniſterium des Großh. Hauſes und der auswärtigen Ar ve

gelegenheiten aus angeblichem des Staatsminiſteriums e

Bundesbeſchluß vom 28. Juni 1832 , der im Weſentlichen fol⸗ m

gende Beſtimmungen enthält te

1. Nach F. 57 der Wiener Schlußakte muß die geſammte Staats

gewalt in dem Oberhaupte des Staats ü Der Sou

berain kann durch eine landſtändiſche Verfaſſung nur der Aus
di
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r Rechte an die Mitwirkung der Stände gebunden

werden , es iſt daher auch ein deutſcher Souverain , als Mitglied
einer hiermit in Widerſpruch ſtehenden

berechtigt , ſondern die Verpflichtung
4 Kas 89 NR 8dazu geht aus dem Zwecke des Bundes hervor

II . Nach dem Geiſte des eben angeführten §. 57 der Schlußakte

und der hieraus hervorgehenden Folgerur § dürfen keinem

deutſchen Souverain durch die Landſtände die ng einer den

Bundespflichten und der Landesverfaſſung entſprechenden Regierung

rforderlichen Mittel ! Es werden daher Fälle , in

welchen ſtändiſche Ver ungen die Bewilligung der Führung

der Regierung erforderlichen Steuern auf eine mittelbare oder unmit —

telbare Weiſe durch die Durchſetzung anderweiter Wünſche und An —

zählt , in welchen

die Widerſetzlichkeit

träge bedingen wollten , unter diejenigen Fälle ge

der Bund zur Wiederherſtellung der Ruhe gegen

ler Regierung einzuſchreiten befugt iſt

und Gerechtſame des Bundes und der den

ſammlung gegen Eingriffe aller Art ſicher

zu ſtellen , zugleich aber in den einzelnen Bundesſtaaten die Hand —

1jabung der zwiſchen den Regierungen und ihren Ständen beſtehenden

ißigen Verhältniſſe zu erleichtern , ſoll am Bundestag

eine mit dieſem Geſchäft beſonders beauftragte Commiſſion , vor der

Hand auf ſechs Jahre, ernannt werden , d 8 nn ſeyn

wird , insbeſonde uch von den ſtändiſchen Ver dlungen in den

deutſchen Bur taaten fortdauernd Kenn n, die mit

den Verpfl h die Bun⸗

desverträge garant chten in Widerſpruch ſtehenden

Anträge und Beſchlüſſe zum Gegenſtand ihrer Aufmerkſamkeit zu

machen und der Bundesverf lung davon Anzeige zu thun , welche

demnächſt , wenn ſie die Sache zu weitern Erörterungen geeignet

veranlaſſen hat .

iſt nur allein

iſt die Bundes⸗

verſammlung .

Zum Verſtändniß ſpäterer Aus muß bier ſogleich be —

merkt werden , daß alle dieſe Bu nach den klaren Wor —

ten des Art . 7 der Bundesakte nur mit Zuſtimmung Badens

giltig zu Stande gekommen

Durch Staatsminiſterialerlaß vom 6. September 1832 wurde

die Univerſität einer Reorganiſation der —
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ſelben in ſubjectiver und objectiver Hinſicht geſchloſſen , jedoch

bald wieder eröffnet ; v. Rotteck und Welcker wurden penſionirt .

Ehe die Wahl der durchs Loos ausgetretenen fünfzehn Mitglie —

der der zweiten Kammer angeordnet wurde , nahm der Miniſter des

Innern das Circular vom 26. November 1830 in einem neuen

Rundſchreiben an die Beamten zurück und verlangte von dieſen

Unterſtützung in dem Sinn , Partei, welche ſich

bis dahin am meiſten bei den Wahlen intereſſirt hätte und für

ruhige Männer , die nicht Feinde der Regierung ſeien , eingewirkt

werden ſolle . Alle Mitglieder der zweiten Kammer , welche zugleich

Staatsdiener waren , erhielten Reſcripte , welche ihnen den

zum Eintritt in die Kammer ( angeblich ) erforderlichen Urlaub ge —

◻τaß gegen die

ſtatten und in welchen ſich die Regierung zu ihnen verſieht : ſie

zerhandlungen in und außerwürden während der Dauer

der Kammer , eingedenk des als Staatsdiener und Abgeordnete

abgelegten ( oder noch“ abzulegenden ) zweifachen Eides durch ihr

Benehmen weder die eine noch die andere der übernommenen gleich

heiligen Verpflichtungen verletzen ; insbeſondere die in der Ausübung

ihres Amts allenfalls wahrgenommenen Mängel in der Verwaltung

nicht als Gegenſtand des öffentlichen Tadels hinſtellen , ſondern ſolche

entweder ihrer vorgeſetzten Stelle zur Kenntniß u lichen

Abhülfe anzeigen , oder aber , wenn ſie ihrer zur Begründung ihrer

Anſichten und Räsunen öffentlich zu erwähnen ſich verpflichtet

erachteten , ſolches in gemäßigter Weiſe und nicht um feindſe —

lige 3 in der Kammer zu erregen , thun

und überhaupt in ihren Reden und Aeußerungen alles vermeiden ,

was dem Anſehn und der Würde der Regierung , deren Erhaltung

ihnen ihr Eid als Staatsdiener zur beſondern Pflicht mache

im Inlande oder Auslande nachtheilig werden oder ihr unangenehme

Verwicklungen verurſachen könnte

Schließlich verwahrt ſich zwar die Regierung in dieſem Reſcripte

gegen die Abſicht , die Freiheii der Rede zu beſchränken

ſofern der Anſtand und die übernommenen Verpflichtungen dadurch

nicht offenbar gekränkt würden , bemerkt jedoch zuletzt , daß umgekehrt

jeder Staatsdiener , aus deſſen Reden und Handlungen eine unver —

kennbare Verletzung der der Regierung ſchuldigen Achtung oder der

übrigen übernommenen Staatsdienerpflichten hervorgehe , die Folgen ,
die ſein Benehmen haben könne , ſich ſelbſt zuzuſchreiben
habe .

Dieſe Vorgänge ſeit dem Schluß des berühmten Landtags von
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1831 waren für ſich allein ſchon hinreichend , die Stellung der zweiten

em bevorſtehenden Landtag zu erſchweren . Sie warenKammer auf E.

mindeſtens von der Art , daß die Kammer , welche , wenige neugewählte

Abgeordnete abgerechnet , aus den nämlichen Mitgliedern beſtand , wie

im Jahr 1831, ſich bei denſelben nicht beruhigen konnte , daß ſie viel —

mehr ſich genöthigt ſehen mußte , mit Vorwürfen vor die Regierung

zu treten , von welcher ſie ſich vor noch nicht langer Zeit vertrauensvoll

getrennt hatte . Die Vorfälle waren aber auch von der Art , daß die

Kammer auf ihre Vorwürfe die Entgegnung erwarten mußte , man

habe als ſchwächerer Theil dem ſtärkern nachgeben müſſen eine

Entgegnung , bei der man ſich wieder nicht beruhigen durfte , deren

Bekämpfen aber gar leicht den Bund verletzen konnte , was zu vermei —

den jedenfalls die Klugheit gebot .

Unter ſolchen Verhältniſſen wurde

der ſechste Landtag ( 1833 )

von Sr . Königl . Hoheit dem Großherzog in eigener Perſon

Wir heben aus der Eröffnungsrede folgende Stellen hervor :

„ Von dem Geiſte des Friedens und der Eintracht geleitet , gebe

Ich Mich der Hoffnung hin , den nämlichen Gefühlen bei Ihnen zu

denn ich vertraue auf Ihre Vaterlandsliebe und auf die

liegt Alles , was Ich Ihnen

wechſelſeitiges Verhältniß zu ſagen vermag ; ſte

5 Oeerze n 8.

die Geſetze , zu welchen Sie

Ihre Zuſtimmung gegeben indet und vollzogen wor —

den . . . . . . Nur eines dieſer Geſetze , nämlich das über die Polizei

der Preſſe und über die Strafe der Preßvergehen habe Ich Mich in

der Nothwendigkeit geſehen , durch die Verordnung vom 28 . Juli

v. J . weſentlichen Veränderungen zu unterwerfen . Mein Miniſterium

wird Ihnen über die Veranlaſſung und die Gründe , die Mich zu

dieſem Schritt bewegen mußten , Eröffnungen machen . . . . . . . Noch

einmal : Huldigen Wir dem Geiſte des Friedens und der Eintracht

und der Himmel wird Unſerm Streben ſeinen Seg en nicht verſagen . “

So ſehr ſolche Worte das alte Vertrauen wieder zu wecken geeig —

net waren , ſo ſehr mußten ſie den Schmerz des wahren Vaterlands⸗

freundes , der ſich bei den bedeutenden Verluſten , welche das Volk

ſeit dem letzten Landtag erlitten , über die nächſte Zukunft nicht täu —



ſchen konnte , vermehren und ihmſo ſeine en Pflichten noch

ſchweren

Unterſuchen wir nun , wie die zweite Kammer ihre Aufgabe ſge —

löst hat ? Bei der Prüfung dieſer Frage wollen wir vor Allem

unterſcheiden zwiſchen den Schritten , welche die Regierung auf aus

drückliche Veranlaſſung des Bundes und zwiſchen den ,

welche ſie ohne ſolche ausdrückliche Veranlaſſung ge⸗

than hatte .

Wir beginnen mit den letztern .

Die von der Kammer zur Prüfung der proviſori

ſetze erwählte Kommiſſion reclamirte das vorhin erwähnte Reſcript

vom 19 . Mai , ſo wie die beiden vom 5. Juni , die Verbote gegen Petitionen

zur Erhaltung der Preßfreiheit , gegen Volksverſammlungen , Vereine

der Zuſtimmung der Stände —

chen Ge⸗

und öffentliche Reden betreffend , als

verſammlung bedürfend und ſtellte den Antrag, deren Vorlage zu

verlangen .

Bei der Diskuſſion wurde nachgewieſen , daß
n R fcripte

theils natürliche , theils verfaſſungsmäßige Rechte der Bürger be —

ſchränkten , daß ſie nur einem höchſt unbegründeten Mißtranen in den

guten Sinn des Volkes ihre Entſtehung zu verdanken hätten, daß

aber der einzige Grund , der zu ihrer Rechtfertigung angeführt werden

könnte , ohne ſie wirklich zu rechtfertigen , die im Jahr 1832 beſtandene

Aufregung des Volks , längſt nicht mehr beſtehe

Gegen dieſe Angriffe erhoben ſich zwar auch in der Kammer

einzelne Stimmen . Allein ſelbſt dieſe vertheidigten blos das Erlaſſen

der Verordnungen zur Zeit ihrer Entſtehung und auch dieſes

nur , weil es damals einzelne Menſchen gegeben , die ihre Geſchäfte

vernachläßigt und ohne innern Beruf dazu , dem Zeitungsleſen und

—

der Politik nachgehängt und eine wichtige Rolle hätten ſpielen wollen ,

Gründe , welche offenbar neben dem ſonſt vielgey ien Anerkenntniß

der Freiheit der Meinungen ſo wenig beſtehen können , als der

angeblich krankhafte Zuſtand Einzelner eine ſo große jede politiſche

Entwicklung aller übrigen Bürger hindernde Beſchränkung

entſchuldigt .

Die Regierung berief ſich auf die großen Gefahren , welche das

Hambacher Feſt habe befürchten laſſen , auf die Nachäfferei ,

welche bei uns ſtatt gefunden und welche ſich in dem verd eblichen

politiſchen Treiben geäußert habe . Die Kammer aber genehmigte den

Commiſſionsantrag mit allen gegen zwei Stimmen

Die Regierung legte zwar die oft berührten proviſoriſchen Geſetze
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nicht , dagegen zwei Geſetzent würfe über Vereine und Volks

verſammlungen vor , welche jene proviſoriſchen Geſetze aufhoben und

von ganz andern Grundſätzen ausgehen , daher auch die Genehmigung

beider Kammern erhi — ſtere dieſer Geſetze (vergl. Re —

gierungsblatt vom Jahr 1835 S. 209 ) giebt der Staatsregierung nur

das Recht , Vereine , welche die Sicherheit des Staats
d das

gemeine Wohl gefährden , aufzulöſen und deren Fortbeſtehen zu ver —

bieten , wonach ſich von⸗ ſelbſt verſteht , daß Vereine zu erlaubten

Zwecken auch ohne Staatsgenehmigung errichtet werden und

beſtehen dürfen . Das zweite Geſetz ( vergl . Regierungsblatt vom

Jahr 1833 S. 243 ) huldigt dem nämlichen Prinzipe . Es erlaubt

den Staats behörden blos , bevorſtehende Verſammlungen , welche di

öffentliche Sicherheit oder das allgemeine Wohl bedrohen , zu unter⸗

ſagen und unter gleicher Vorausſetzung eine bereits verſammelte

Volksmenge zum Auseinandergehen aufzufordern , es geſtattet ſomit

alle * — — welche die öffentliche Sicherheit oder das

allgemeine Wohl nicht bedrohen und verlangt auch keine ſt umme

Verſammlungen mehr .

Auch die an die Staatsdiener erlaſſenen Reſcripte

führten zu lebhaften Debatten . D. eſe Reſcripte mußten um ſo mehr

auffallen , als ſie nur auf das Benehmen der Staatsdiener in der

Kammer von 1831 bezogen werden konnten und dieſes Benehmen ,

wie das der ganzen Kammer , in der Schlußrede des Großherzogs

gelobt und jeder Zweifel über dieſen Punkt durch die vertrauensvolle

Rede , mit welcher dieſer Landtag eröffnet worden , beſeitigt war

Wir übergehen von den Verhandlungen dasjenige , was das Urlaubs —

recht der Re betraf , weil Alles , was damals * wurde ,

durch die neueſten Verhandlungen über dieſen Punkt bekannt genug

geworden iſt , und beſchränken uns auf M uthellung d eſſen , was hin⸗

ſichtlich der Zu muthungen der Regierung an die Staats⸗

diener geſchehen . In dieſer Beziehung ſtellte ein Mitglied der

ſpätern Oppoſition denn auch auf dieſem Landtag gab es keine

Parteien , ſondern nur verſchiedene Anſichten und Mit⸗

glieder , die ſich durch mehr oder weniger Conſequenz und

Mutth auszeichneten — den Antrag :

„ Die Kammer möge die Reſcripte als in Form und Inhalt ver —

faſſungswidrig und deshalb wirkungslos erklären und ſich damit

gegen die darin beabſichtigte Erläuterung des Ständeeides und Be —

ſchränkung der freien Gedankenäußerung für die Abgeordneten aus

dem Beamtenſtande , nachdrücklichſt verwahren . “
Baterl . Hefte . 5. 21



Gleich nach Begründ ung
dieſer Motion zeigten ſich in der Kamn

zwei Meinungen . Die Einen wollten keinen — ied

zwiſchen dem Eid des Abgeordneten und dem des Beamten finden

und zwar mit Recht . Denn der Deputirteneid lautet :

1) Treue dem Großherzog ;

2 ) Gehorſam dem Geſetze , Beobachtung und Aufrechthaltung der

Staatsverfaſſung ;

zywin der Ständeverſammlung nur des ganzen Landes Wohl

ohne Rückſicht auf beſondere Stände oder Klaſſen nach innerer

Ueberzeugung zu berathen ;

der Staatsdienereid :

1 ) Sr . Königl . Hoheit dem
Großherbes

getreu , hold , gehorſam

und Nutzen zu fördern , vor Schaden

aber zu warnen und abzuwenden

2 ) die jetzt übertragenen oder künftig weiter zu bertragenden

Dienſtverrichtungen nach den beſtehenden und nach erfolgenden

Geſetzen und Inſtruktionen und andern Vorſchriften redlich und

gewiſſenhaft zu beſorgen ;
ſowie auch alle von den vorgeſetzten Stellen ſonſt zu ertheilende

Aufträge ;

überhaupt aber alles dasjenige zu thun und zu laſſen , was einem

rechtſchaffenen Beamten und getreuen Unterthan eignet und

ziemt .

Die Abſätze 2 und 3 des Staatsdienereides haben offen⸗

bar nicht den geringſten Bezug⸗ſauf die Thätigkeit des Staatsdieners

als Kam der — 4 fällt mit den Abſätzen 2

und 3 des Deputirteneide s zuſammen. Die Verpflichtung des

Beamten etdes „ den Wen des Staatsoberhaupts

zu fördern , vor Schaden aber zu warnen und abzu⸗

wenden, “ iſt gleichbedeutend mit der Verbindlichkeit des Depu —

tirten „ des ganzen Landes Wohl nach innerer Ueber⸗

zeugung zu berathen “ wenigſtens ſo lange man mit dem Wahl⸗

ſpruch des unvergeßlichen Carl Friedrich einverſtanden bleibt :

daß das Glück des Regenten von der Wohlfahrt

ſeines Landes unzertre nunlich ſei .

Ohnehin wäre es ja eine Täuſchung , die man dem Geſetzgeber ,

dem erhabenen Stifter unſerer Verfaſſung vorwerfen

müßte , wenn man annehmen wollte , er habe durch die Beſtimmung ,

welche die Staatsdiener für wahlfähig erklärt , Leute zu Volksver⸗

tretern machen wollen , welche durch beſondere Pflichten oder

gewaärtig zu ſeyn , deſſen

9
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auch nur durch beſondere Rückſichten an die Regierung

gebunden ſeien

Die nämlichen Deputirten , welche dieſe Anſichten vertheidigten ,

hielten das auch den Staatsdienern in der Kammer zu —

ſtehende Recht der freien rückſichtsloſen Gedankenäußerung ,

Abſtimmung , Vorſtellung Beſchwerdeführung ꝛc. und ſomit die

Rechte der Ka rer für kränkt un rdet und trugen

zuf Verweiſung der M ing Abtheilungen an .

Andere dagegen glaubt
U Reſcripte könnten der Kammer

keinen Grund zum Mißtra Regierung geben ; die Re —

zierung habe durch Erlaſſen jener Reſcripte nichts gethan , was gegen

n verf Verhältniſſe anſtoße ; jene Reſcripte

prächen die Erwar der Regierung aus , zu welcher ſie das

Pflicht id Schicklichkeitsg jedes Abgeordneten berechtige .

Einer der zuerſt genannten Deputirten richtete an die Regie —

rung die Bitte : die Reſcripte zurückzunehmen und durch ſo unan⸗

5 „ 1* 1 0 7 10 Po or *
genehmen Verhandlungen ein Ende zu machen . Die Regierungs —.

17 Iraggbe
re g aber hierauf nicht ein , worauf mit großer

enmehrheit der Antrag , zur Tagesordnung überzugehen , ver —

vorfen , die Verweiſung in die Abtheilungen aber genehmigt wurde .

Bei d Haupt die Kammer durch förmlichen

Beſchluß d ergangenen Reſeripte als dem Geiſt der

erfaſſungsmä Beſti run mzu nahe tretend

fürrechtlich wirkungslos

Dieſer Beſchluß machte jedoch nicht den Eindruck auf die Regie —

rung , als wie einBeſchluß ähnlichen Inhalts aus der neuern Zeit .

gehen nunmehr zu den Verhandlungen über , welche die

sbeſchlüſſe betreffen und machen den An — mit der

Aufhebung des Preßgeſetzes

Der Ankündigung in der Thronrede zufolge machte die Regierung

der Kammer in geheimer Sitzung Er röffnungen über dieſen wichtigen

Gegenſtand . Die Protokolle über jene geheime Sitzung wurden aber

nicht gedruckt , weil die Regier ungskommiſſäre , welche die geheime

Sitzung verlangt hatten , ihre Zuſtimmung verweigerten und nach

§. 63 der Geſchäftsordnung der Druck unter dieſen Verhältniſſen

nicht erlaubt war . Dagegen wurde der in jener Sitzung gefaßte Be —

ſchluß vom 3. Juli in der öffentlichen Sitzung vom 5. deſſelben

Monats vom Präſidenten der Kammer verkündet . Dieſer Beſchluß

lautet :

„ Der Großherzoglichen Regierun u erklären , daß

J
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Abänderung des Pref K
Verordnung vom 28. Juli 1832 getroffen

geſetzes ohne Zuſtimmung der Kammer nicht definitiv habe geſchehen o

können , daß man daher zur Herſtellung des definitiven Zuſtandes
10

einer , den wahren bundesverfaſſungsmäßigen Rechten der Regierung er

und den Rechten des Landes entſprechenden Geſetz über Preß

freiheit im Großherzogthum Baden im verfaſſungs gen Wege P

weiteren Vorlagen der Regierung entgegenſehe . “ de

In einer frühern Sitzung war bereits eine Commiſſion beſtellt

und beauftragt worden , Vortrag zu erſtatten auf welche ˖ U

nach der Verordnung vom 28 . Juli 1832 mangelhaft dene

Zuſtand der Preßgeſetzgebung auf verfaſſungsmäßigem Weg regulirt d5
werden ſolle . In dem Bericht dieſer Commiſſion wird nachgewieſen l.

aus den Bundesgeſetzen ergebe ſich nicht , daß in allen deutſchen il

Staaten Cenſur beſtehen müſſe , es würden vielmehr nur Maaßregelr

den Mißbrauch der Preſſe verlangt , welche nicht nothwendig fj

in derC r beſtehen müßten , ſondern eben ſo wohl in ſtrenger Be ſt

ſtrafung der Preßvergehen beſtehen könnten . Am wenigſten laſſe ſich

das Gebot der Cenſur hinſichtlich innerer Angelegenheiten

behaupten . Es wird hingewieſen auf Bayern , wo zu jener Zeir

A egenheiten keine Cenſur beſtand , auf Weimar , wo

de raths öffentlich er daß die Vo

ſchriften des Bunde tzes von Würde un v

Sicherheit anderer Bundesſtaaten aß dagegen d

Gedankenmittheilung in Bezug auf innere Angelegenheiten frei ſei 1

Der Antrag der Commiſſion gieng dahin :

„ Se . Königl . Hoheit den Großherzog um die Vorlage eines

Heſetzentwurfs zu bitten , durch welchen die Preßfreiheit für all

Artikel , welche nicht die Verfaſſung und Verwaltung der deutſchen

Baden betreffen , ausgeſprochen und die Oeffent —

perfahrens er Preßvergehen wieder hergeſtellt

der Diskuſſion über dieſen Commiſſionsbericht

erklärte einer der Regierungskommiſſäre : die Zeit erlaube

nicht mel Geſetzvorſchlag zu machen und denſelben3r, 8 e

erſchöpfend zu berathen . Es bleibe demnach , in der gerechten U

2

einen neuen etz
eber —

zeugung , daß etwas geſchehen müſſe , um den Zuſtand der Preſſe

zu verbeſſern , nichts übrig , als durch ein proviſoriſches Geſetz

zu helfen , das etwa zwiſchen dieſem und dem nächſten Landtag ein —

zutreten hätte, wozu die Regierung allerdings geneigt ſei .

Regierungskommiſſär glaubte , wenn dienEin zweiter
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Kammer ſich bei dieſem Verſprechen der Regierung beruhigen wo

ſo bedürfe es keiner Diskuſſion ; 8 wurde jedoch begonnen und

fortgeſetzt und zuletzt mit allen gegen fünf Stimmen beſchloſſen : zu

Kammer nehme die Zuſicherung , welche die Regierung

nes Proviſoriums den mangelhaften Zuſtand der

abelung zu verbeſſern , an und rechne darauf , daß ſie

dem in dem Commiſſtonsberichte geſtellten Antrage und den in

dieſem Berichte ſo wie den im Laufe der Verhandlungen ausge —
4 NänſcRen 1 R

ſprochenen Wünſchen entſprechen werde .

Die weiteren Bundesbeſchlüſſe und deren Vollzug

durch unſere Regierung wurden beſprochen in den Verhand

lungen über ein m Abg. v. Rotteck begründete Motion ,

in welcher er ührte , die Unabhängigkeit der Geſetzgebung in der

einzelnen deutſchen Staaten ſei durch die vom Bundestag ausge

ſprochenen und auf innere Angelegenheiten der einzelnen Bundes —

ſtaaten angewendeten Grundſätze gefährdet .

Dem Autrag Rottecks :

„eine Commiſſion zu ernennen ,

en Zuſtand des Vaterlandes in Erwägung zu ziehen und hiernach

gneten , auf ſolche Erwägung gebauten Vorſchläge der

velche damit beauftragt werde ,

D

die

Kammer vorzulegen “

wurde ſogleich entgegen gehalten , er ſei nicht beſtimmt genug geſaßt ,
J 3

weil keine beſtimmte Handlung der Kammer durch denſelben begehrt

werde . Andere fanden des Antragſte Schilderung des ingel

haften Rechtszuſtandes in Deutſchland übertrieben und u zur

Tagesordnung übergehen , wogegen wieder Andere die Berathung

der Motion verlangten , weil ſie die Kammer dem Volk und der

öffentlichen Meinung gegenüber für verpflichtet hielten , ſich üͤber einen ſo

wichtigen Gegenſtand zum wenigſten offen 88 und da⸗

rch den Schein der Gleichgiltigkeit uͤber ſo große Wahrheiten zu

vermeiden , wenn es auch nicht in ihrer Macht liege , das zu ändern ,

s ſie nicht für recht halte .

Von den zuletzt erwähnten Abgeordneten erklärte ſich die Mehr

zahl mit den Anſichtet

mit allen gegen eine Stimme beſchloſſen :

„ Den Gegenſtand mit der zu Protokoll niederzulegenden Er⸗

klärung auf ſich beruhen zu laſſen , daß die Kammer ſich an die

auf die Dankadreſſe

5Rottecks für einverſtanden ; es wurde jedoch

Antwort Sr . Königl . Hoheit

anſchließe und die in der letztern ausgedrückten Geſinnungen wieder —

holt dahin ausſpreche , daß eine die Verfaſſung verletzende oder die

8 Großlb



verfaſſungsmäßigen Rechte beſ A u der Bundes

beſchlüſſe rechtlich nie geſchehen kön

Kehrt man nun nach dieſer Unterſ 2 1*hu iT geſtellten
* E 101 8 Auur *Frage zurück , ſo kann man dieſelbe nur dal b ten: daß die

Kammer ihre ſchwierige Aufgabe mit eben ſo vi kraft ſie

unter Umſtänden wie die damaligen entwickeln durfte U waber

mit eben ſo großer Mäßigung , als weiſer Rückſicht auf die liſſe

zum Bund gelöst hat und daß ihr höchſtens zu große Mäßigung zum

Vorwurf gemacht werden könnte

Dieſe Handlungsweiſe wurde auch in der Schlußrede des

Großherzogs anerkannt und zwar namentlich in den Worten

„ Indem Ich den gegenwärtigen Landtag ſchließe , freue Ich Mich ,

es öffentlich ausſprechen zu können , daß die Hoffnungen , mit welchen

Ich denſelben eröffnet Erfüllu n find. Wir haben Unſer

Werk in Eintracht k

auch im Laufe dieſer S er

Gege von zarter und verwickelter Nat ſich e

und ſogar eine Störung der Einigkeit zu drohen ſchien, f aben

meine freimüthigen , vom Geiſt der Wahrheit und des Vertrauens
̃ ; rr

eingegebenen Cr 2

ländiſchen Herzen gefunden und die Beſorgniſſe ſchnell zerſtreut

„Ich kann Ihnen nur meine Zufriedenheit ausdrücken über den

Eifer , womit Sie die vorgelegten Geſe twür en

( Nach Aufzählung der auf dieſem Landtag digten Geſchäfte

„ Indem Ich ſo diewichtigſten er Arbeiten noch einmal an Unſeren

Blicken habe vorübergehen laſſen , vieler anderer von minderem Um —

fange nicht zu erwähnen , darf ich die Ueberzeugung hegen , Mein

Volk werde in das Zeugniß einſtimmen , welches Ich öffentlich ablege

daß Sie die Pflichten Ihres Berufs treu erfüllt

„ Befeſtigen Sie nach Ihrer Rückkunft in 6

die Bande des Vertrauens und der Liebe zu Fürſt und

„ Ich entlaſſe Sie mit herzlichem Wohlwollen

Der ſiebente Landtag ( 18335 ) .
8

In der Zwiſchenzeit vom Schluß des vorhergehenden bis zur Er⸗

öffnung dieſes Landtags geſchah nichts , was die durch die politiſchen

Rückſchritte ſeit dem

können . Eb

einen Geſetzentwurf vor , der geeignet geweſen wäre , eine ſolche Be —

ruhigung herbeizuführen . Die Kammer mußte daher entweder die ge —

A R Aesr 0 ruhJahr 1832 beſorgten Gemüther hätte beruhigen
n ſo wenig legte die Regierung den Kammern von 1835
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drückten politiſchen Verhältniſſe ganz mit Stillſchweigen uͤbergehen

oder dieſelben auf dem Weg von Motionen zur Sprache bringen .

Viele Mitglieder der Kammer würden aus Rückſichten für die Regie —

rung wegen ihrer Stellung andern Regierungen und dem Bunde

gegenüber gerne jede Erörterung politiſcher Dinge vermieden haben ,

wie ſie durch ihr Benehmen bewieſen , auf welches wir bei jedem ein —

zelnen Anlaß zurückkommer 1. Anders dachten Diejenigen , welchef

5 1 1 1 R ( roten In 0 8
wohl wußten , daß ein noch ſo energiſches Auftreten von ihrer Seite ,

unter den damals obwaltenden Umſtänden , in der allern äſch ſten

825
eine Veränderung nicht hervorrufen würde , welche aber auch der

1 Ueberzeugung waren , die Vertreter des Volks dürften trotz

alle * . ſſe ihr Hauptziel , den politiſchen Fortſchritt nicht aus

dem Auge verlieren , ſie müßten vielmehr — wenn auch nur durch

Worte auf die öffentliche Meinung und durch dieſe auf

die Geſtaltung einer beſſern Zukunft wirken . Einer der Depu⸗

tirten von dieſer Farbe , von der jetzt wieder hervortre⸗

v. Rotteck übernahm es wieder ,

chtlichen Fragen und

di

tenden Oppoſition , der Abe

wie auf dem Landtag von 1833 die ſtaatsrec

zwar durch eine Motion anzuregen , welche „ die auf verfaſſungs —

mäßigem Wege zu bewirkende Ergänzung und Si cherſtellung unſrer

Verfaſſung “ bezweckte

Die in dieſer Motion geſtellten Anträge giengen ihrem weſent⸗

lichen Inhalte nach dahin :

„ Daß die Kammer eingedenk ihrer Pflichten zur Beobachtung

und Aufrechthaltung der Staatsré 0 ing, durchdrungen von den

Bedrohungen des Rechtszuſtandes in B mund Deutſchland , dabei

erkennend , daß zur Sicherſtellung der Verfaſſung vor derſamſt die

nach der Verheißung der Conſtitutionsurkunde ſelbſt zu geſchehende

Ergänzung derſelben nöthig ſei, die Erklärung ins Protokoll nieder⸗

legen ſolle , ſie gebe ſich vertrauensvoll der Hoffnung und Erwar⸗

tung hin :

1) Die Regierung werde den baldigſt die Entwürfe

jener Geſetze vorlegen , welche theils zur Ergänzung , theils zur Sicher —

ſtellung der Verfaſſung nothwendig und zwar vorzüglich die Geſetz —

entwürfe über die Verantwortlichkeit der Miniſter , über ein dem

don
Sinne der Conſtitution angemeſſenes , den Preßzwang wenigſtens

Geſetz für Preßfreiheit , eine
der empörendſten Härten beraubendes

authentiſche , mit dem Geiſte der Conſtitution vereinbarliche Inter —

pretation der Art . 66 und 67 der Verfaſſung , ſodann ein die



Bruihei
und Ehre ſicherndes und gegen die Anwendun

zeſtimmungen ſchirmendes Geſe

2 ) Die R zjierung möge zur Erhaltung der Verfaſſung durch ihren

Geſandten am Bundestage Widerſpruch einlegen laſſen gegen jeden

künftigen die Verfaſſungsurkunde und Selbſtſtändigkeit des badiſchen

Staates 3

möge en

oder der anderen Bundesſtaaten gefährdenden Vorſchlag ; ſie

h die frühern , im Drange der Zeit und der Umſtände ge

machten , mit der Verfaſſung unverträglichen Conceſſionen , als ihrer

Natur nach nur auf augenblickliche Befürchtungen begründet , zurück —

nehmen , d. h. als erloſchen und für die Zukunft wirkungslos erklären . “

Zur Begründung des erſten dieſer entwickelte der Mo⸗

tionsſteller in kräftigen Zügen die hwendigkeit , der Ver

faſſung weitere Garantien zu geben ; er ſchilderte dabei den dama —

ligen Zuſtand von ganz Deutſchland ; er deutete die Gefahren an

welche bei dieſem Zuſtand die badiſche Conſtitution und ihre Wirk

ſamkeit ohne jene weitere Garantien bedrohten und zeigte , daß

Preßfreiheit ,
N icherung d—(Verantwortlichkeit der Miniſter , geſetzliche

perſönlichen Freiheit und authentiſche , dem Sinn der Verfaſſung ent —

ſprechende Auslegung der Art . 66 und 67 dringende und unabwe

bare Forderungen des badiſchen Volks und ſeiner treuen Vertreter ſeien
Zur Begründung des zweiten Antrags entwarf v. Rotteck

ein Bild von dem in Folge der Bundesbeſchlüſſe von 1832 bereits

eingetretenen und noch zu erwartenden Zuſtande von ganz Deutſch —

land und berief ſich darauf , daß alle jene Beſchlüſſe ohne Zuſtim —

mung der badiſchen Regierung durch ihren Geſandten nicht hätten

gefaßt werden können .

So überraſchend kräftig auch die Darſtellung in dieſer Mo —

tionsbegründung war , ſo wurde die Motion doch einſtimmig in die

Abtheilungen verwieſen .

Die z Prü fung ernannte Commiſſion erklärte : ſie habe

als 33 Tribunal , als Organ der Volksrepräſentation

ie beſondere Pflicht , den Gegenſtand in ruhiger Haltung aufzu

faſſen und ohne Vorliebe für Perſonen und Meinungen mit Unbe

fangenheit von allen Seiten zu beleuchten und zu prüfen . Der Mo —

tionsſteller , als einzelnes Mitglied der Kammer , ſei berechtigt ge —

weſen , ſeiner Phantaſie freien Spielraum zu laſſen und begeiſtert von

einer Idee , von einem Gegenſtande , der ihn erfüllt , ſeinen Bilde

ſteis die ſtärkſten Farben aufzutragen . Die Commiſſion dagegen

habe ſich nur mit demthatſächlichen Inhalte und mit den

Anträgen ſelbſt zu befaſſen .

E.
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Mit dem eigentlichen Inhalte der Begründung , ſo wie mit den

Anträgen ſelbſt war aber die Commiſſon faſt durchgängig einver —

ſtanden Sie erhob mit Hinweglaſſung der Motive den erſten

Antrag zu ihrem eigenen und

„ Die Kammer ſpreche die Zuverſicht aus und lege dieſen Aus
änderte den zweiten dahin ab :

druck in ihre Protokolle nieder , daß die Regierung den an den ba —

diſchen Geſandten bei dem Bundestage zu erlaſſenden Inſtructionen

immer nur eine der Repräſentativverfaſſung des Landes entſprechende

Richtung geben werde , nach welchen alſo der Ge
und ſie ſchützend

ſandte ſich allen , die Rechte der Kammer bedrohenden Vorſchlägen

nicht anſchließen könne

Wder Vorausdruck der Rotteck ' ſchen Motion war mit

allen gegen eilf Stimmen beſchloſſen worden , obgleich der Miniſter

des Innern vorher den Wunſch ausgeſprochen hatte , dies nicht zu

thun , weil der Druck keineswegs dringend ſei und er die Rede erſt

durchgehen müſſe , um zu beſtimmen , ob ſie zum Drucke geeignet

wäre .

Schon am folgenden Tage legte aber der mit dem Druck beauf —

tragte Buckhändler ein ihm von dem Polizeiamt der Reſidenz zur

Nachachtung gemachtes Reſcript des Großh . Miniſteriums

des Innern vor , welches den Druck dieſer Motionsbegründung ſowohl

in den Protokollen der Kammer , als zu jedem andern Zwecke unter⸗

ſagte .

Ein ähnliches Verbot war ſchon gegen den Vorausdruck der

Rotteck ' ſchen Motionsbegründung auf dem Landtag von 1833 , jedoch

nut gegen den beſondern Vorausdruck und nicht gegen den Abdruck

Proteſtation gegen das Recht der Regierung um ſo mehr belaſſen

zu können glaubte , als über den betreffenden Bericht erſt discutirt

wurde , nachdem der uß über die Motion ſelbſt bereits gefaßt war .

Das vorhin erwähnte Miniſterialreſcript wurde einſtimmig in

ie Abtheilungen und von der Commiſſion der Antrag

geſtellt :

„ Die Kammer möge eine an Seine Königliche Hoheit zu erlaf

ſende Adreſſe beſchließen , worin dieſelbe Beſchwerde erhebe gegen das

Miniſterium des Innern und ſeinen Miniſter wegen des durch ſeine

in den Protokollen erfolgt , weshalb es die Kammer damals bei einer

Verfügung erlaſſenen Verbots gegen den Druck der v. Rotteck ' ſchen

Motion , als verletzend die Verfaſſung und die verfaſſungsmäßiger

Rechte der Kammer in Bezug auf die Oeffentlichkeit ihrer Verhand⸗

lungen durch den Druck . Sie möge ferner in dieſer Adreſſe bitten
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in Folgedieſer unmittelbar und zunächſt nur gegen die Sache gerichteten
Beſchwerde , durch das höchſte Staatsminiſterium die erwähnte Mini —

ſterialverfügung aufheben und das erlaſſene Druckverbot zurücknehmen

zu laſſen . “

Auf der Tagesordnung vom 18 . Auguſt ſtand nun wörtlich :

„ Diskuſſion der Berichte des Abg . v. Itzſtein über die

Motion des Abg . v. Rotteck wegen Ergänzung und Sicherſtellung
der Verfaſſung und das von dem Miniſterium des Innern erlaſ —

ſene Verbot des Drucks dieſer Motion “

und hiernach hätte zuerſt — die Commiſſionsanträge , welche die

Motion ſelbſt betrafen und dann über das Druckverbot ver —

handelt wetden müſſen . Allein vor der Diskuſſion wurde die Ar

geäußert , es ſei zweckmäßiger , zuvörderſt den Bericht über die —
frage zu discutiren und bis zur vollſtändigen Erledigung dieſes Ge —

genſtandes die Erörterungen über die Motion felbſt

Dieſe Anſicht wurde damit begründet : daß man über ein nſtück ,

das eine ſo wichtige Bedeutung erlangt und gerade wegen ſeiner

formellen Beſchaffenheit zu einem Kampfe mit der Regierung
geführt habe , mit Gründlichkeit nicht urtheilen könne , ohne es vor

Augen zu haben . Die Stellung eines Satzes , ja die Wahl eines

Au41
5

einzelnen Wortes könne darüber entſcheiden , ob die Tendenz der

Motion ſich ſo oder ſo ausſpreche . Nur aus dem Ueberblicke aller

Ideen und ihrer Verbindung laſſe ſich ein ſo gegründetes Urtheil

ſchöpfen , als es in dieſer ernſten Angelegenheit die Stellung der Kam —

mer fordere . Eben ſo heiſche es die Gerechtigkeit , die Loyalität gegen
den Antragſteller , denſelben nicht den Angriffen ſeiner politiſchen

Gegner in einer Sache blos zu ſtellen , von welcher das Publikum

nicht unterrichtet ſeyn könne und eben deshalb weder ein richtiges

Verſtändniß von dem Aee Streitpunkte ſeiner angedeu —

teten Natur nach aus den allgemeinen Erörterungen der Kammer

zu erlangen vermöge , noch weniger dadurch in den Stand geſetzt

werde , den Werth und die Wichtigkeit der beiderſeitigen Gründe ge —

hörig abzuwägen , was der öffentlichen Diskuſſion der Frage noth —

wendiger Weiſe ihre höhere Bedeutung entziehen müßte . Ueber die

Begründung der Motion ſei eine Diskuſſion gar nicht möglich ohne

Ungerechtigkeit gegen den Antragſteller . Es würden ungünſtige Ur —

theile über einzelne aus dem Zuſammenhang geriſſene Stellen vor —

kommen . Stellen aber , die aus dem Zuſammenhang geriſſen ſeien ,

erhielten einen ganz andern Sinn und eine andere Bedeutung . Es

ſei einem Schriftſteller gar nicht möglich , ſich gegen Anſchuldigungen ,
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welche man ihm mache , vollſtändig zu vertheidigen , wenn ihm nicht

möglich werde , die Schrift , von der die Rede ſei , in ihrem Zuſam⸗

menhang und in Vollſtändigkeit Demjenigen vor Augen zu legen , der

urtheilen ſolle ordere das Prinzip der Cenſurfreiheit der

Protokolle , als ein sfrage indſt ſchen Wirkſamkeit , vor

Allem die Aufmerk t der Kamm

erklätte hiergegen : es möge zuerſt uüber die Mo —

tion ſelbſt , als die Hauptſache , über welche ein ausführlicher

ege , und dann erſt über das Verbot des Drucks bera —

Die Regierung habe wiederholt und beſtimmt ausge —

Landtag werde am 26. Auguſt ( alſo in 8 Tagen ) ge —

der Nun ſolle die Diskuſſion über die Motion ſelbſt

in ſo lange verſchoben werden , bis die Druckfrage vollſtändig erledigt

ſei. Wenn aber hinſichtlich dieſer Frage eine Vorſtellu ing oder Be⸗

ſchwerde , oder was immer beſchloſſen werde , ſo gehe dieſer Beſchluß

dort werde dieſer Beſchluß entweder ver ——an die erſte Kamn

worfen , dann ſei die Vorberathung der Druckfrage unnütz geweſen ,

oder wenn die erſte Kammer beiſtimme , ſo gehe die Sache an die

Regierung und der Schluß des Landtags ſei da , wo dann weder

die Druckfrage noch die Hauptfrage mehr erledigt würde . Alle Mit —

glieder der Kammer hätten die Motion gehört ; den meiſten werde

ſehr wenig entgangen ſeyn . Im Saale ſelbſt befindet ſich eine An —

zahl von geſchriebenen Eremplaren und auf dem Archivariat der

Kammer habe Jeder Gelegenheit gehabt , ſich zu untertichten . Es

9
handle ' ſich gar nie Begründung ſeiner Motion , ſondern

um die Commiſſionsanträge , der Commiſſionsbericht und nicht die

Motion liege zur Diskuſſion vor und in dem Bericht ſei ſchon klar

genug ausgeſprochen , daß von der Art ſeiner Darſtellung abgeſehen

werden , daß man ſich vielmehr an die im Bericht ſelbſt herausge —

hobenen Thatſachen und Anträge zu halten habe . Er habe kein

anderes Intereſſe , als das der Wahrheit und des Rechts . Schon

durch das Druckverbot ſei er wegen ſeiner Motion angegriffen , er

habe daher das Recht , zu fordern , daß ihm Gelegenheit verſchafft

werde , ſich zu vertheidigen und zu rechtfertigen und die einzige Ge —

legenheit hiezu ſei die Berathuug
der Motion , zu der es nicht mehr

kommen würde , wenn man den Erfolg des über das Druckverbot

zu faſſenden Beſchluſſes abwarten wolle .

Rottecks politiſche Freunde waren hiermit einverſtan —

den und fügten noch bei: Die Thatſachen , auf welche die Motion

gegründet , ſeien weltkundig . Wenn durch die Beſchlußfaſſung über
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man ſo weit , wie zuvor . Die Motion ſei in den Abtheilungen zu

ial verleſen worden und in den Händen von zehn Commiſſions

mitgliedern ſchriftlich niedergelegt geweſen

nicht todt zu ſchlagen und — nicht für entmündigt

erklären . Allein umſonſt .

Die Kammer beſchloß mit 34 gegen 23 Stimmen , daß die Dis

kuſſion über die Druckfrage zuerſt vorgenommen und die Be

thung der Motion ſelbſt ſo lange ſuſpendirt werden ſolle , bis d
Angelegenheit wegen des Drucks erledigt ſei

Mit großer Stimmenmehrheit wurde ſodann hinſichtlich der1d

Druckfrage beſchloff

In einer Adreſſe an Seine Königliche Hoheit den Großher

zegen die Verfügung des Miniſt Vorſtellung

machen (ſtatt nach dem Commiſſionsantrag Beſchwerd u erheben

und um deren Zurücknahme zu bitten , z eich a die we Bitt

auszuſprechen , die Regierung
der Verfaſſung , als nach der

hende Recht anerkennen , über

deren Beilagen zu en t

Erkenntniß über den Druck der

Der Erfolg war , d

daß die Rotteck ' ſche Motion nicht mehr berathen wurde .

Ein ähnliches , wiewohl nicht ganz ſo trauriges kſal hatteganz Schick Al ha
8die Motion des Abg. Welcker , „hinſichtlich einiger auf das ver —

faſſungsmäßige Recht der Preßfreiheit in der Kammer zu fafſafſſender

er Antragſteller wies aus der Geſchichte ander
asS M. g 5 4 naAls 4 8 fdaß das Beſtehen geſetzlicher Preßfreiheit niemals die innere Rul

und O elmehr ie

während der Preßfreiheit

umgeſtür ſchilderte den Dru
ſol! M1 1* NR 8 „vinnert an 8 * * N 0ſelben mit mehreren Beiſpielen , erinnerte an die Kammerbeſchlüſſe auf

dem vorigen abing an das nicht erfüllte Verſprechen der Regie

rung , und ſtellte den Antrag , folgenden Beſchluß zu faſſen :

„ Die Kammer möge vorerſt der Regierung erklären , daß die zweite

Kammer natürlich auch noch jetzt N ſo, wie in ihren Beſchlüſſen

auf dem Landtage von 1833 die definitive Rechtsgültigkeit des Preß —

geſetzes von 1831 feſthalten müſſe und zwar um ſo mehr , da leider

1 U
* 6 1 1* N 10 * 4Tief bewegt flehte Rotteck zuletzt die Kammer an, ſeine Motion

U
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nicht einmal die feierliche Zuſage und Vereinbarung über einen an die

Stelle der Verordnung vom 28 Juli 1832 tretenden , den factiſchen Zu —

ſtand verbeſſernden proviſoriſchen Geſetzesentwurf in Erfüllung gegan —

en; daß ſodann die Kammer zu der Regierung die Erwartung hege ,

dieſelbe werde verfaſſungstreu entweder durch baldige Entfernung der

und durch ſpätere gerichtliche Verfügungen

hränkungen unſeres verfaſſungsmäßigen

daſſelbe wieder in volle Kraft treten laſſen

den Augenblick unüberwindlich ſcheinende

nden , ebenfalls mit Beſeitigung jener
Danerin ein nach Inhalt und

von der ſt d Fuſt un a U 1 ges vorüberge endes I

ſetz jene weſentlichen Verbeſſerungen aufnehmen , welche die Kammer

bei den Verhandlungen über dieſen Gegenſtand auf dem voriger

Land 0 habe . “

kommiſſäre , welche die Begründung dieſes Antrags

angehört hatten , widerſetzten ſich demſelben nicht und er wurde ein —

die Abtheilungen verwieſen . Die Commiſſion

erklärte in ihrem Bericht : ihre Ueberzeugung ſei noch die nämliche ,

welche Fahr 1833 begründet worden , d. h. die Ueberzeugung

daß durch die Bundesgeſetzgebung die Regierung nicht gehindert ſei

die Preßfreiheit geſetzlich zu ſanctioniren daß auf keinen Fall die

Forderung des Bundes weiter gehen könne , als daß Cenſur in
d er

Art eingeführt werde , daß die , die Verfaſſung und Verwaltunc

hen Bundes und einzelner Bund esſtaaten betreffender Artikel

5 101 Irfer 1 f 1 1 NB degdf 18
der Cenſur unterworfen ſeien , und daß der Bundesbeſchluß vom

zreche, das badiſche Preßgeſetz enthalte die
5. Juli 1832 nur ausſp

nothwendigen vorbeugenden Maßregeln nicht , welche der deutſche

Bund fordere .

Dagegen hielt die Commiſſion den Antragee auf ein proviſoriſches

Geſetz für bedenklich , weil der Gebenftand zu wichtig und nur durch

imfaſſende Berathung der Kammern über einen ihnen von der

Regierung vorzulegenden Geſetzesentwurf genügend erledigt werden

könne und die Regierung nicht gehindert ſei , die durch Verordnun —

odet Inſtruktionen eingeführten Beſchränkungen der Preſſe in

der Zwiſchenzeit auf dem nämlichen Wege wieder aufzuheben , ohne

daß es dazu eines proviſoriſchen Geſetzes bedürfe . Der Commiſſions

bericht ſchließt mit dem Antrag :

„ daß die Kammer im Protokoll he , daß ſie beharrend

1
auf dem auf dem Landtage von 1833 gefaßten Beſchluſſe über die



Zurücknahme des Preßgeſetzes , die ſichere Erwartung heg

Regierung zur Herſtellung einer den wahren undesgeſetzmäßigen
Pflichten der Regierung und den Rechten des Landes entſprechenden

Geſetzgebung über Preßfreiheit den Kammern ſicher e dem nächſten

Landtage die nothwendigen Vorlagen machen ; z l dahin a R5
eingeführten Beſchränkungen der Preſſe be

Bei der Berathung übered 1 B t vei Mit

glieder der Kammer kaum einige wenige Worte geſprock uls ſchon

viele Stimmen den Schluß der Discuſſion verlangten Der Prä⸗

ſident , welcher dieſem gegen die Geſchäftsordnung verſtoßenden Be —

gehren nicht ſogleich nachgab , wurde von einem der politiſchen Geg —

ner Welckers beleidigt , ſchützte aber doch den A tteck im
Wort . Dieſer ſprach ſodann gegen den Vorſchlag der Commiſſion

und trug darauf an , daß die Beſchränkungen der Preſſe auf dem
kürzeſten Wege durch Zurücknahn A ig der erlaf
ſenen Verordnung und ſo weit ſich der Gegenſtar die Geſe

gebung eigne , durch ein proviſoriſches Geſetz beſeitigt würden , weil

es ſich um die Abhülfe von etwas ganz Außerordentlichem

und Troſtloſem und um die Herſtellung wenigſtens eir

Rechtszuſtandes handle .

Von der Regierung ank wurde weder der eine noch der andere

Antrag bekämpft . Rotteck ' s Antrag wurde mit 29 gegen 25 Stim —

men verworfen und darauf der Commiſſionsantrag mit allen gegen

zwei Stimmen angenommen , von welchen jedoch eine (v. Itzſtei

ſogleich erklärte , er ſei nur deswec

weil er mehr verlange , als die Commiſſion vorgeſchlagen habe .

Bei Berathung des Schulgeſetzes verlangten die meiſten Mit —

KA * *Antrag geweſen

glieder der Oppoſition eine Minderung des im Entwurf der Regie —

rung der Geiſtlichkeit zugeſtandenen bedeutenden Gewa r die
Schulen und dafür größern Einfluß der Gen hen faſt alle
Laſten aufgebürdet würden ; ſie verlangten weiter die Aufnahme einiger
volitiſchen Bildung , d. h. der Belehrung über die geſetzlichen Rechte

und Pflichten des künftigen Bürgers in den Schulplan . Dieſen

Wünſchen ſtanden zum Theil proviſoriſche Verordnungen der Regie⸗
rung im Wege ; die Kammer begehrte deren Vorlage in einer Adreſſe
an den Großherzog , nachdem ein Regier gskommiſſär ( Nebenius )
ſolche Vorlage hinſichtlich einiger wenigen zugeſichert hatte . Die erſte

ANAdRBEKammer trat aber der Adreſſe nicht bei und änderte den von der
zweiten Kammer genehmigten Entwurf

fach ab . Das Schulgeſetz enthielt jedoch auch viele wohlthätige Be —
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ſtimmungen , beſonders hinſichtlich der Beſſerſtellung der Schullehrer ;

es ſtellten ſich daher bei der Diskuſſion über jene Abänderungen meh⸗

rere Mitglieder der zweiten Kammer die Frage : ob es nicht vorzu⸗

ziehen ſei , in manchen Punkten nachzugeben und das ſich bietende

Gute anzunehmen ? — worauf das ganze Schulgeſetz mit 37 gegen

9 Stimmen durchgieng

r Beitritt des Großherzogthums

zum Zollverein mit 40 gegen 22 Stimmen zu Stande und ob —

gleich die Oppoſition auf beiden Seiten vertreten war , ſo bildeten

r unter den 22 Gegnern des Beitritts bei wei⸗

Auf dieſem Landtag auch d

doch ihre Mitglied

tem die Mehrzahl und unter den übrigen 40 Abgeordneten bei

weitem die Minderzahl

Die vielen Gründe für und wider können hier nur an geführt

und nicht erörtert werden . Vollkommene Einigkeit

herrſchte vor Allem darüber , daß die Aufnahme in einen größern Han —

delsverein an ſich als eine große Wohlthat für das Land betrachtet

werden müſſe . Sodann war man auch darüber einverſtanden , daß

der Beitritt auf die Urproduktion , auf Handel und Gewerbe und

ſomit auf die geſammte Volkswirthſchaft unſeres Vaterlandes von

wohlthätigem Einfluß ſeyn werde . Dagegen gllaubten die Einen an

große , die Andern nur an un bedeutende Vortheile in dieſer

Beziehung .

Von den hohen Zollſätzen für Waaren , welche man , wie z . B.

Zucker und Kaffee , nicht unter die Luxusgegenſtände rechnen kann ,

erwartete man auf der einen Seite eine zu große Beſteuerung der

Conſumenten . Man konnte die volle Entſchädigung hiefür in der

höhern Einnahme der Staatskaſſe nicht finden und war namentlich

der Anſicht , daß der Grundſatz ( des Vereins ) der Vertheilung der

Revenüen nach der Bevölkerung , zum Nachtheil von Baden ausfallen

Werne
Die Gegner des Beitritts fuͤrchteten ferner die Folgen der Mauth⸗

linie , der Binnenkontrole , das allzuſtrenge Zol Iſtrafgeſetz und hegten

Beſorgniſſe in Beziehung auf Selb ſt ſtändigkeit und Verfaſ⸗

ſung des Landes , wenn ein kleiner conſtitutioneller Staat

hinſichtlich eines der wichtigſten materiellen Intereſſen in die

engſte Verbindung , in eine gemeinſame Verwaltung mit einem mäch —

tigen , rein monarchiſchen Staate träte . Endlich glaubte man

das Steuerbewilligungsrecht dadurch gefährdet , daß die

Regierung häufig proviſoriſche Finanzgeſetze uale
und die Ver⸗

träge mit denVereinsſtaaten immer auf längere .2Jahre geſchloſſen

werden mußten



Auf der andern Seite wurden andere Berechnungen aufgeſtellt

nach welchen die Lage der Conſumenten und der Finanzen ſich in

einem günſtigen Lichte zeigte .

Einzelnen Nachtheilen wurde der anerkannte allgemeine Vor —

theil entgegengehalten und der Beitritt Badens als eine Nothwendig

keit dargeſtellt , weil ein kleines ſchmales Land , das viele Grenzen

bewachen habe , ſich nicht iſoliren dürfée , wenn alle ſeine Nachbarn ſichTachl

zu einer großen Maßregel vereinigten .

Die politiſchen Beſorgniſſe wollte man nicht theilen , weil man

meinte , die Maſſe der kleinern Verfaſſungsſtaaten im Vereine , welche

dem an phyſiſcher Volkskraft nur unbeträchtlich ſtärkern abſoluten

Staate gegenüberſtünden , würden das Gleichgewicht erhalten und daß

die innige Verbindung der deutſchen Völker zur Erſtarkung im Innerr

und gegen Außen ſehr heilbrin zend ſeyn werde

Zu entſcheiden , wer Recht oder Unrecht hatte , mag jetzt Manchen

leicht erſcheinen , damals war es ſchwer , weil die Erwartungen
von Vortheilen und Nachtheilen nur auf Wahrf nlichkeits —

berechnungen beruhten , auf deren man ſich um ſo

weniger verlaſſen konnte , als unter den — en Verhältniſſen

erprobte Finanzmänner zu ganz entgegengeſetzten Re —

ſultaten kamen . Auch erſcheinen die politiſchen Beſorgniſſ

nicht ſo ungegründet , wenn man im Jahr 1835 von Preu

ßen im Jahr 1842 zu unterſcheiden we

( Schluß folgt . )

Beiträge zu den Verhältniſſen der Volksſchullehrer .

Aus eingekommenen Mittheilungen zuſammengeſtellt

von dem Serins ver
Dem — dieſer Hefte ſind mehrere Auffätze über die

Verhältniſſe der Lehrer an den Volksſchulen zugekommen . Sie alle
— war unmöglich , weil der Raum zu beſchränkt , weil ihr

Inhalt im Weſentlilichen der gleiche und ſchon in dem Berichte des

Abg . Zittel ( 1s Heft ) , auf den ſich Mehrere beziehen , abgehandelt

war . Bloſe Wiederholungen aber ermüden die Leſer und ſchaden
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Auf dem erſten Landtage , 1819 , ſtellte der Abg

Antrag auf Verbeſſerung der Lage der Volksſchullehr

iervolle Zuſtände er ſo eindringlich und ergreifend ſchilderte , daß

rläufig eine Summe von 20,000 fl. zur Unterſtützung der Dürf

rer. t˖ igewieſen wurde . Das folgende Jahrzehnt war in Beziel

auf unf Gegenſtand nicht ſehr ergiebig . Die zwiſchen der Regi

rung und den Ständen im Jahr 1822 eingetretenen vürfniſſe

die bekannte Richtung der Landtage von 1825 und trater

die hemmend in den Weg . Mit dem Jahre 1831 erſchien , wie für

alle conſtiti lie Leben und ſeine Früchte überhaupt , ſo auch für d

ihr gerechten Hoffnungen des Lehrerſtandes eine beſſere Zeit . Es

des ſich dabei deutlich , daß die Theilnahme an dem Zuſtände des

ndelt terrichtsweſens n dem Schickſal der Lehrer , trotz de

ſeit 1819 große Fortſchritte gemacht 0ſiaden tigen Verhältniſſe
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unter allen Volksklaſſen zemein verbreitet hatte . Bei der zweiten

Kammer liefen über dieſen Gegenſtand 44 Petitionen ein . Darunter

26 von den Lehrern Bezirke aus allen Theilen des Land

er von Einzelnen im Namen ihrer Amtsbrüder unterzeichnet ;

on einzelnen Lehrern ; 6 von Dekanen und Pfarrern ; 8 on

Gemeinden ganzer Amtsbezirke oder von einzelnen Gemeinden

Ortsvorſtänden ausgegangen ; darunter eine von d 5 neiſter

Naudaſcher in Kenzingen , vermuthlich derſelbe ,

der Wahl des Abg. Peter bekannt geworden iſt ,

von 13 Gemeinden des Oberlandes , mit der Bitte , die Aufbeſſerun

der Lehrerbeſoldungen nicht auf die Staatsſteuer , ſondern auf die

betreffenden Gemeinden zu legen . Ueber dieſe Eingaben erſtat —

tete im Namen der Petitionskommiſſion der Abg . Rettig von Kon —

ſtanz einen trefflichen Bericht , der mit folgenden Hauptanträge

1) Die Lehrer an der Volksſchule ſind Staatsdiener und

n die von dieſer Eigenſchaft unzertrennlichen Rechte und Pflichten

2 ) Der Lehrer an der Volksſchule muß der

Nahrungsſorgen und damit der Verſuchung

Wan Pebengeſchäà Volch nit 5i1 9 1t nicht Hereinha ſind
on Nebengeſchäſten , welche mit ſeinem Amte nich ereinbar ſind

oben ſeyn

3) Das E — mmen der Schullehrer muß eine feſte Baſ

en, wodurch ſie vor Verluſt , zor Stockung in ihrem Beſoldungs —

zug und vor Colliſſionen bewahrt ſind

Inzwiſchen hatte der Abg . Wetzel II . eine Motion auf Beſſer

ing der Schullehrer des

Unterſtützung fand .

8ganzen Landes begründet , die allge⸗

er zur Prüfung des Antrags ernannten

8
8
2

wurde auch der Bericht des Abg . Rettig über die

Petitionen zugewieſen . Noch weiteren Stoff lieferten di der

erſten Kammer verhandelten Anträge des edeln Freiherrn von Weſ —

ſenberg auf Verbeſſerung des Volksſchulweſens und Errichtung

von Gewerbsſchulen und des Abgeordneten der Univerſität Freiburg

Profeſſor Zell , auf Verbeſſerung der Mittelſchulen mit den

Berichten der Herren Staatsrath Fröhlich , Geh . Rath v . Rüd

und Staatsrath v. Türkheim . Durch ſeinen vom beſten Gade
durchwehten , gründlichen Kommiſſionsbericht , hat ſich der Abg. Win⸗

ter von Heid ein unvergän es Denkmal in den

aller Lehrer der Volksſchulen gegründet und die beſondere A

des Berichte 323 „ Univerſitäts⸗Buchhandlung von C. F.

Winter , 18310 befindet ſich faſt in Aller Händen . Die Anträge

080



295

beiten umfaßten die Verhältniſſe der Lehrer , die Leitung des Unterrichts —

unter weſens , die Errichtung einer Schullehrerwittwenkaſſe und die Auf —

andes nahme eines annähernden Betrags von 30,000 fl. in das Budget
et ; 4 über deren den Anträgen entſprechende Verwendung dem nächſten

n den
Landtage Vorlage zu machen wäre . Hinſichtlich der Volksſchullehrer

und wurde angetragen :

neiſter 1) daß alle pädagogiſch gebildete und geprüfte Schulllehrer

1 be Staatsdiener ſein ſollen und zwar nach Ablauf von fünf

indere 7ahren ihrer Dienſtzeit unwiderruflich , ſo daß ſie alsdann erſt die

erung von dieſer Eigenſchaft unzertrennlichen Rechte und Pflichten hätten

uf die 2) Die Beſoldungen neben freier Wohnung ſollen :

erſtat — in Städten über 3000 Seelen nicht unter 500 fl . ,
Kon— in Städten und Orten von 1500 —3000 Seelen nicht unter 400 fl

rägen „ 1000 —1500 „ „ 300 fl

an Orten unter 1000 Seelen

rund an Nebenſchulen von nur 20 —25 Schülern 200 fl.
ichten für einen Schulproviſor 150fl .
iden betragen . Allmendgenüfſe , Bürgerholzgaben , Geſchenke , Mößners —
iahme dienſt u. dgl . ſollen nicht zur Beſoldung gezählt werden .

ſind 3) Die Beſoldungen der Schullehrer ſollen aus den dazu vor —

handenen Fonds und Stiftungen , wenn dieſe nicht hinreichen , aus

aſis Gemeindemitteln , und wo auch dieſe ohne Gefährdung des ökono —

ungs⸗ iſchen Zuſtandes nicht durch jährliche Zuſchüſſe
des

Fehlenden aus Staatsmit werden , wogegen alle

eſſer jedes bisher beſtandene Sch d dergleichen A

allge⸗ an die Schullehrer gä ben würden

innten Die ganze Kammer war mit den Anträgen der Kommiſſion ein⸗

er die — welche hauptſächlich auch bezweckten , die Lehrer durch eine

der gute Schulverfaſſung gegen willkührliche Eingriffe und Miß —

Weſ⸗ handlungen von Seiten der Gemeinde ſowohl als der vorgeſetzten

htung Geiſtlichen und Anderer ſicher zu ſtellen . Dies war auch nicht

burg zu erwarten von einer Kammer , die ſchon in der A

t den

—
vom Thron ausgeſprochen hatte :

Rüdt Inſere Ueberzeugung , daß nur durch die Beförderung des Unter —

Geiſte — in ſeiner harmoniſch ſittlich⸗religiöſen und geiſtigen Ausbil —

Win⸗ dung des Volks die höchſten Zwecke des Menſchen realiſirt werden

Herzen können uld daß nur in einer ſolchen Entfaltung von Geiſt unk

isgabe Gemüth eine ſichere Bürgſchaft für das Wohl des Staates und für

C. F. wahres conſtitutionelles Leben liegt , verpflichtet uns zur größten
ntraͤge Bereitwilligkeit da , wo die Bedürfniſſe des Unter

richts auch größere Aus gaben erfordern . “





II .

III .

IV .

unter 200 fl.

t nter 200 fl . .

früher über 200 fl . .

tztüber 200 fl .

zahlen ergibt ſich Reſultat , daß die50

der L ſondern verſch
der GeſAbſicht der Ch

ftetin soute



geſchehen iſt

In dem Berichte des

einer Stelle I. Klaſſe im

Abg. Zittel wird das Schulgeld b

urchſchnitt auf 40 fl. angeſchlagen Da

gegen wird in einer uns zugekommenen Mittheilung eingewendet

92
D

daß dieſer Anſchlag nur an Orten , deren Bewohner Einer Konfeſſion

allein angehören , erreicht werden dürfte , und nur ſelten vorkommen

werde , da Orte über 500 Seelen

gebe es Stellen , die nut

kinder vorhanden ſind

Stellen wir die Summen , welche nach den Anträgen von 1831

( ſiehe oben ) für Lehrergehalte erforderlich geweſen wären , mit denen

zuſammen , welche nach dem Geſetze von 1835 aufgewendet werden ,

ſo ergeben ſich folgende Beträge

Lehrerklaſſen Normalgehalte Nach den Anträgen von 1831

E 107,240 fl . 19 fl

II. 72375 285,500

III . 68,250 , 109,200

IV 154150 64,500

393,015 fl 650,700 fl .

ab 393,015 fl

Die Vorſchläge von 1831 würden einen

Mehraufwand von . . 1 4 . 257,685 fl

erfordern , der zwar nicht ganz , aber doch zum g

Staatskaſſe fallen würde ; allein hiermit wären Hunderte , ja weit

über Tauſend Lehrer der drückendſten Nahrungsſorgen enthoben , ohne

gerade glänzend geſtellt zu ſeyn ; es wäre ihnen die Möglichkeit gegeben

freudig in ihrem Berufe zu wirken , zum Segen der ihnen anvertrauten

Jugend .
Wo ſoll aber die jedenfalls anſehnliche Summe geſch

So frägt man immer , wenn es ſich um Beſſerſtellu

handelt , während z. B. der ſeit 1841 eingetretene Mehraufwand für

das Militär , welcher jährlich über 300,000 fl . beträgt , eine Summe ,

die man auch nicht aus dem Aermel ſchüttelt , dem Staate keir

legenheit bereitete .
Iſt

weislich , weil durch di ten , ſo iſt doch nicht in

Abrede zu ſtellen , daf taates , für angemeſſenen

Unterhalt der Lehrer zu ſorgen , nicht minder heilig iſt , wenn ſchon

nicht äußerer Zwang zu ihrer Erfüllung nöthigt .

Wir haben mehrere Vorſchläge zur Herbeiſchaffung der erfor

Ver —

n der Aufwand für das Armeekorps unab

mehr liegen , ſobald als möglich abzuhelfen , was aber ſeither nicht

II. Klaſſe gehören ; dagegen

zu



denen

erden ,

1831

Lehrer

id für

imme ,

Ver —

un ab

cht in

ſſenen
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ichen Geldmittel vor uns liegen , können aber keinem derſelben Bei —

fall ſchenken . Dahin gehört der Vorſchlag , die direkte Steuer um

einen Kreuzer von 100 fl ierkapital zu erhöhen , oder eine Kapi —

Aſteue hren . Bei näherer Erwägung werden die Lehrer ſelbſt

inden , daß eine Steuererhöhung zu dem einzigen Zwecke, ihre Gehalte

nufzubeſſern , ihre Stellung unter dem Volke, mit welchem ſie leben

näſſen , nicht angenehm machen würde . Die Einführung einer Kapital⸗

teuer halten wir für gerecht , allein wir würden nur in dem Falle

dazu rathen , wenn ſie mit Aufhebung oder Minderung nachtheiliger ,
ckender Abgaben verbunden wäre , alſo nicht eine Vermehrung ,

ondern eine beſſere Vertheilung der Staatslaſten bezweckte

Es kann nur werden , daß den Lehrern manche Neben —

beſchäftigungen nicht mehr geſtattet werden , mit denen ſie ſich früher
ind da abgegeben , z. B. als Todtengräber , Muſikanten und

Poſſenreißer bei Kirchweihen, Hochzeiten und Kindtaufen ; Wirthe ,
Handwerker u. ſ. w. Desgleichen iſt ihre beſſere , mit größeren Koſten

berbundene Vorbildung , ſach- und zeitgemäß . Anderſeits haben ſie

adurch aber auch gerechten Anſpruch auf einen Gehalt , der ſie für

Nebenverdienſte und die vermehrten Koſten ſchadlos

alte und ſie befähige , auch nach Außen die würdigere Stellung zu

behaupten , die ihnen mit Recht angewieſen i

hie

die entzogenen

Allein darauf iſt ſo

ückſicht genommen unter den gegenwärtigen Ver —

hinſichtlich deſen , r hinſichtlich der Größe ihrer Beſoldungen noch in

der Art des Bezugs . Was die Größe betrifft , ſo iſt nachge —

vieſen , daß die Lehrer durchſchnittlich geringer beſoldet ſind als vor

1835 , obgleich faſt alle Lebensmittel theuerer und demzufolge auch

die Beſoldungen der Staatsdiener erhöht worden ſind . Ueber die

Art des entnehmen wir den vor uns liegenden Notizen
zwei Beiſpiele , die , wie uns verſichert wird , noch zu den einfacheren

ehören .

Ein Schullehrer bezieht :

1) Als Organiſt 2 43 fl. 8 kr. aus dem Kirchenfond .

2 ) Für Abendgeläute 6 „ — „von der Gemeindskaſſe .

3) An baarem Gelde . . 30 „ — „ zvon der Schaffnerei ,
—

) An Früchten zu / des welche 3Z Stunden vom

Steuerperäquationspreiſes 110ä „ 9 , Wohnort entfernt iſt

)) Von einem Gärtchen ,

W̃᷑ieſen und Holz

6 ) Zum Normalgehalt 17 „ 56 , aus der Gemeindskaſſe .

Zuſammen 250 fl . Ff.



oſngchtemacht

ſchließen

gekommenen Aufſätzen . Was

meiſt ſchon in dem Berichte des Abg el; das übrige iſ enfalls

ren. Wir danken den Einſendern und glauben , ihnen

n Troſt , doch einſtweilen die Verſicherune b

zerhältniſſe der Volksſchull
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